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Museumsnacht in Zwickau:  
Vorverkauf hat begonnen
Eine Museumsnacht, die sich nicht nur 
durch Kultur, sondern auch durch Begeg-
nungen, Musik und viele neue Eindrücke 
auszeichnet, wird in diesem Jahr am 
Samstag, dem 21. Oktober stattfinden. 
Fünf Museen, die Ratsschulbibliothek, das 
Stadtarchiv, das Theater sowie die Stadt-
bibliothek Zwickau bieten den Besuchern 
von 18 bis 24 Uhr Ausstellungen und Son-
derprogramme.

Seit 2012 zeigen die beteiligten Einrich-
tungen gemeinsam ihre schönsten Seiten 
und laden ein, ihre Schätze zu bewundern 
und Neues zu entdecken. Sonderausstel-

lungen und (Stadt-)Führungen, Musik und 
Shuttle-Verkehr gehören wie immer dazu 
und sind im Preis von nur 10 Euro (ermä-
ßigt 7 Euro) inbegriffen. Wer die Tickets im 
Vorverkauf erwirbt, spart gegenüber dem 
Abendkassenpreis 2 Euro.
Vertreten sind folgende Kulturorte: 
August Horch Museum Zwickau, KUNST-
SAMMLUNGEN ZWICKAU Max-Pechstein-
Museum, Ratsschulbibliothek Zwickau, 
Galerie am Domhof Zwickau, Priesterhäu-
ser Zwickau, das Robert-Schumann-Haus 
Zwickau, die Stadtbibliothek Zwickau 
und das Theater Plauen-Zwickau. Das 
Stadtarchiv Zwickau beteiligt sich ebenso 
mit einem Programm im August Horch 
Museum.

2023er Museumsnacht:  
Da ist Musik drin

Gleich fünf von neun Kultureinrichtun-
gen bieten in diesem Jahr musikalische 
Programmpunkte. Was man im Falle des 
Robert-Schumann-Hauses als Pflicht 
auffassen dürfte, ist bei den anderen vier 
die Kür. Geboten wird alles von Jazz über 
moderne Hits im Gewand der Blasmusik 
bis hin zu Barockmusik und Schumanns 
gewohnt romantischen kammermusikali-
schen Klängen.
Neben den Sonderausstellungen in der 
Galerie am Domhof (Karl Heinz Jakob. 
Rückblick auf ein Lebenswerk), im Robert-
Schumann-Haus (Ludwig Tieck und die 
musikalische Romantik) sowie in den 
KUNSTSAMMLUNGEN ZWICKAU Max-

Pechstein-Museum (Max-Pechstein-Preis 
der Stadt Zwickau) bieten die Priesterhäu-
ser einen Querschnitt durch das Thema 
der aktuellen Sonderschau „Gebrauchs-
zinn“. So gibt es Zinngießen, den Film 
über Andersens Märchen „Der standhafte 
Zinnsoldat“ oder aber diverse Kurzfüh-
rungen durch die Schau. 
Das Robert-Schumann-Haus lässt die Mu-
sik des 19. Jahrhunderts in unterschied-
licher Weise aufleben. So auf Schellack-
platten, mit Liedern und Moritaten zu 
Gitarrenbegleitung und in einem Vortrag 
über ein Gedicht Tiecks, das von verschie-
denen Komponisten vertont wurde. 
Musikalisch wird es auch in der Galerie 
bei einem Konzert im Oberlichtsaal, 
bei Jazzmusik (live) im August Horch 
Museum oder aber in der Ratsschul-
bibliothek zur kleinen Abendmusik. Auch 
die Geschichten des Lügenbarons Münch-
hausen werden in der Ratsschulbiblio-
thek den Besuchern aufgetischt.
Improvisationstheater können die Besu-
cher im Gewandhaus beim „Theatersport“ 
erleben. Gespielt wird in der Stadtbiblio-
thek über den gesamten Abend zum 
Spieleabend. Das Stadtarchiv hat wieder so 
einige Kuriositäten aus historischen Akten 
ausgegraben und in den Kunstsammlun-
gen gibt der Kurator selbst Einblicke in das 
künstlerische Schaffen der diesjährigen 
Max-Pechstein-Ehrenpreisträgerin Doris 
Ziegler.
Darüber hinaus gibt es Stadtführungen zu 
unterschiedlichen Themen und auch die 
beliebten Straßenbahnführungen.
� www.zwickau.de/museumsnacht 
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Doris Ziegler: Ausstellung  
zum Max-Pechstein-Ehrenpreis 
B I S  14.  JA N UA R I N D E N KU N STSA M M LU N G E N ZW I C K AU

Der Max-Pechstein-Ehrenpreis der Stadt 
Zwickau 2023 geht an die in Weimar ge-
borene und in Leipzig tätige Künstlerin 
Doris Ziegler. Sie zählt zu den bedeutenden 
Künstlerinnen der Leipziger Schule – und 
trotzdem blieb das vielschichtige Werk der 
Malerin einem größeren Publikum verbor-
gen. Mit der Preisverleihung heute in den 
Kunstsammlungen und einer umfassenden 
Ausstellung bis 14. Januar 2024 wird die 
unverwechselbare wie eigenständige male-
rische Position der Künstlerin gewürdigt.

Das Motiv des Bootes steht im Zentrum 
der ersten großen Retrospektive der 
Leipziger Malerin Doris Ziegler (*1949). In 
ihrem Werk erscheint es als existentielles 
Symbol für einen permanenten Über-
gang mit ungewissem Ziel. Einerseits ist 
es in Doris Zieglers Schaffen mit gesell-
schaftlichen Zuständen verbunden – das 
Gemälde „Boot II“ (1988) verdeutlicht etwa 
mit Blick auf die Agonie der Spät-DDR den 
grassierenden Sinnverlust an Bord sowie 
die Immobilität einer erstarrten Gesell-
schaft. Andererseits dient das Boot der 

Malerin als ein Sinnzeichen für ihren Weg 
als Künstlerin – dies wird etwa deutlich in 
einem der jüngsten Werke der Zwickauer 
Exposition, im Gemälde „Boot III“ (2022).
Die Ausstellung anlässlich der Verleihung 
des Max-Pechstein-Ehrenpreises der Stadt 
Zwickau 2023 ermöglicht einen umfassen-
den Einblick in das Gesamtwerk der Künst-
lerin. Lange Zeit war es der „kühle Blick“, 
geschult an der neu-sachlichen Kunst 
der Zwischenkriegszeit, der ihr Schaffen 
prägte. Als ein Höhepunkt der Ausstellung 
kann, neben weiteren wichtigen Werk-
gruppen, der erstmals nahezu komplett 
gezeigte „Passagen“-Zyklus (1988-1994) 
gelten. Dieser bündelt in singulärer Weise 
die Erfahrung einer gesellschaftlichen 
Transformation ohne historische Paral-
lele, den die Malerin inmitten der Fried-
lichen Revolution und der Umbrüche in 
den frühen 1990er Jahren schuf. Ergänzt 
durch Porträts, Stillleben, Reisebilder und 
Stadtansichten verdichten sich die Werke 
dieser Ausstellung zu einem Panorama 
von hohem künstlerischen Rang.
� www.kunstsammlungen-zwickau.de

Steigerlied-Swing aus dem  
Robert-Schumann-Haus online
Nachdem das Steigerlied seit März 2023 
zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO 
zählt, hat das Sächsische Staatsministerium 
für Wissenschaft, Kultur und Tourismus für 
seine Website www.so-geht-saechsisch.de 
nun eine Videoclip-Reihe produziert, die 
das volkstümliche Lied in ungeahnten Va-
rianten vielfältig neu zum Klingen bringen. 
An verschiedenen Orten und in verschiede-
nen Genres wird das Thema variiert und in 
kurze Clips gebannt. 

Teile des Steigerlieds finden sich bereits in 
dem 1531 in Zwickau erschienenen Lieder-
buch „Bergreihen“, von dem ein Exemplar 
in der Zwickauer Ratsschulbibliothek auf-
bewahrt wird. Wie kein zweites Lied steht 
es symbolisch für Sachsen und die hiesige 
Bergbautradition. 
Unvergessliche Melodien schuf auch ein 
gebürtiger Zwickauer: Robert Schumann. 
So wurde sein Geburtshaus zum Produkti-
onsort eines der Musikclips, der nun gerade 
als Nr. 8 der Reihe online gegangen ist. 
Markus Ludwig, ehemaliger Organist und 
Kantor der Lößnitzer Kirche, pensionier-

ter Musikschullehrer und langjähriges 
Mitglied mehrerer Jazzbands, verknüpft 
Schumann, Steigerlied und Jazz. Ausge-
hend von Schumanns Träumerei führt er 
zum Steigerlied, so entsteht der Steiger-
lied-Swing. Dabei spielt Ludwig auf einem 
ganz besonderen Instrument, einem 
Pedalflügel. Robert Schumann kompo-
nierte vielfach für dieses heute vergesse-
ne Instrument – als einzige öffentliche 
Institution in Deutschland verfügt das 
Robert-Schumann-Haus Zwickau über ein 
spielbares Originalinstrument. Der Flügel 
wurde von Clara Schumanns Cousin Wil-
helm Wieck gebaut. Darunter befindet sich 
ein Pedalier von Wilhelm Hirl, eine Pedal-
klaviatur, wie sie sich einst auch Robert 
Schumann in Dresden unter seinen Flügel 
stellte. Und so kann nun Markus Ludwig 
darauf mit Perfektion die Tasten „schla-
gen“ und die Pedale „treten“. Das Ergebnis 
muss man gehört haben.  
Zu hören und zu sehen ist es auf YouTube 
(#8 Steigerlied goes Swing) oder der städti-
schen Facebookseite.
� www.facebook.com/zwickau.de

Stadtrat beschließt wichtige Investitionsvorhaben
In seiner Sitzung am 28. September brachte der Zwickauer Stadt-
rat zwei große Investitionsvorhaben auf den Weg. 
Gemäß eines Vorhabensbeschlusses soll in Oberhohndorf ein 
neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Zugleich wird das 
vorhandene Gebäude der Freiwillige Feuerwehr Oberhohndorf 
modernisiert. Baubeginn soll voraussichtlich im Februar 2024 
sein. Die Übergabe ist dann für Ende 2025 geplant. Die Kosten 
werden mit 5,25 Mio. Euro veranschlagt, darin enthalten sind 
Fördermittel in Höhe von 810.000 Euro. 

Ein weiterer Vorhabensbeschluss sieht die Sanierung der Wind-
bergschule in Marienthal für 6,75 Mio. Euro vor. Zunächst sollen 
noch weitere Planungen erfolgen, bevor im Sommer 2024 der Bau 
beginnt. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten im August 
2026. Vorgesehen sind unter anderem die energetische Sanierung 
der Gebäudehülle, die Erneuerung von Bodenbelägen, die Schaf-
fung eines behindertengerechten Zugangs sowie die Erneuerung 
von Heizkörpern und Leitungssystemen. Außerdem werden die 
Außenflächen neugestaltet.� Fotos: Stadt Zwickau
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2. Änderung der Richtlinie der Stadt Zwickau  
zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege

Nr. 1
Die Bezeichnung der Richtlinie wird wie folgt neu gefasst:
„Richtlinie der Stadt Zwickau zur Förderung von Kindern in 
der Kindertagespflege“

Nr. 2
Punkt 1. „Gesetzliche Grundlagen und Empfehlungen“ wird 
wie folgt geändert:
1.	 Im 1. Anstrich wird die Formulierung „§ 3 Abs. 3 Ge-

setz über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782)“ 
durch die Formulierung „§ 1 Abs. 6, § 2 Abs. 1, § 8 Abs. 1 
und § 14 Abs. 6 SächsKitaG des Sächsischen Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (SächsKitaG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. 
S. 225), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 1. Juni 
2023 (SächsGVBl. S. 326)“ ersetzt.

2.	 Im 2. Anstrich wird die Formulierung „Sozialgesetzbuch 
(SGB) Achtes Buch (VIII) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2696)“ durch die Formulierung „Sozial-
gesetzbuch Achtes Buch –Kinder- und Jugendhilfe– (SGB 
VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Sep-
tember 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2824; 2023 I Nr. 19)“ ersetzt.

3.	 Im 3. Anstrich wird die Formulierung „Sächsische Qua-
lifikations- und Fortbildungsverordnung pädagogischer 
Fachkräfte (SächsQualiVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. September 2010 (SächsGVBl. S. 277), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
6. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 290)“ durch die Formulie-
rung „Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsver-
ordnung pädagogischer Fachkräfte (SächsQualiVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. September 
2010 (SächsGVBl. S. 277), zuletzt geändert durch die 

Verordnung vom 8. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 736)“ 
ersetzt.

Nr. 3
Punkt 3. „Leistungsvereinbarung und Betreuungsvertrag 
mit der Kindertagespflegeperson“ wird wie folgt geändert:
1.	 Im 1. Absatz wird die Formulierung „§ 3 Abs. 3 Gesetz 

über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) i. V. m. 
§§ 22, 23 und 24 Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch 
(VIII)“ durch die Formulierung „§§ 1 Abs. 6, 2 Abs. 1, 8 
Abs. 1 und 14 Abs. 6 SächsKitaG i. V. m. §§ 22, 23 und 24 
SGB VIII“ ersetzt.

2.	 Im 3. Absatz Satz 1 wird die Formulierung „vier Wochen“ 
durch „einen Monat“ ersetzt.

3.	 Im 3. Absatz Satz 2 wird die Formulierung „vier Wochen 
zum Monatsende“ durch „unverzüglich“ ersetzt.

4.	 Im 4. Absatz wird Satz 1 wie folgt neu formuliert: „Für die 
Kindertagespflegeplätze, die im Rahmen des Bedarfspla-
nes Kindertageseinrichtungen des öffentlichen Trägers 
der Jugendhilfe bestehen, gelten die Beiträge der gülti-
gen Beitrags- und Benutzungsatzung für die Kinderta-
geseinrichtungen sowie für Kindertagespflege der Stadt 
in der jeweils gültigen Fassung einschließlich der jeweils 
gültigen Elternbeitragsfestsetzung.“

Nr. 4
Punkt 5. „Finanzierung“ wird wie folgt geändert:
1.	 Im 3. Absatz wird Satz 2 wie folgt neu formuliert: „Dieser 

bildet die Grundlage für die Höhe des Elternbeitrages 
gemäß § 90 SGB VIII und der Beitrags- und Benutzungs-
satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwi-
ckau sowie für Kindertagespflege in der jeweils gültigen 
Fassung einschließlich der jeweils gültigen Elternbei-
tragsfestsetzung.“

2.	 Im 5. Absatz wird die Formulierung „4 Wochen vor dem 
nächsten Monatsletzten bei der Stadt Zwickau“ durch 
die Formulierung „einen Monat vor dem Ausscheiden 
oder Änderung der Betreuungszeit“ ersetzt.

3.	 Der 10. Absatz (Tabellen) werden wie folgt neu gefasst:
	 „Ab 01.10.2023 gelten folgende Tagespflegesätze für den 

Sachaufwand und die Förderleistung in der Kindertages-
pflege gemäß §§ 8 Abs. 1, 14 Abs. 6 SächsKitaG i.V.m. §§ 23 
und 24 SGB VIII:
1.	 Kindertagespflege im Haushalt der Kindertages

pflegeperson (pro Kind):
Betreuungszeiten	 Sachaufwand	 Anerkennung	 Gesamt
	 (pro Kind)	 Förderungs-	 in €
	 in €	 leistung in €	
bis 4,5 Stunden	 105,35	 326,02	 431,36
bis 6 Stunden	 105,35	 434,69	 540,04
bis 9 Stunden	 105,35	 652,04	 757,38
bis 10 Stunden	 105,35	 724,49	 829,83
bis 11 Stunden	 105,35	 796,94	 902,28
bis 12 Stunden	 105,35	 869,39	 974,73

2.	Kindertagespflege in angemieteten bzw. verpachte-
ten Räumen (pro Kind):
Betreuungszeiten	 Sachaufwand	 Anerkennung	 Gesamt
	 (pro Kind)	 Förderungs-	 in €
	 in €	 leistung in €	
bis 4,5 Stunden	 126,16	 326,02	 452,18
bis 6 Stunden	 126,16	 434,69	 560,85
bis 9 Stunden	 126,16	 652,04	 778,20
bis 10 Stunden	 126,16	 724,49	 850,65
bis 11 Stunden	 126,16	 796,94	 923,10
bis 12 Stunden	 126,16	 869,39	 995,54

4. 	Der 12. Absatz Satz 1 wird wie folgt neu formuliert:  
„Zur Abgeltung des Mehraufwandes für Vor- und Nach-
bereitung ist die Förderungsleistung pro Kind und 
Monat um 35 € erhöht.

Nr. 5
Punkt 8. „Inkrafttreten und Schlussbestimmung“ wird wie 
folgt neu formuliert:
„Die 2. Änderung der Richtlinie tritt zum 01.10.2023 in Kraft.
Soweit in dieser Richtlinie männliche Formen der Perso-
nen- bzw. Funktionsbezeichnungen verwendet werden, 
sind darunter in gleicher Weise weibliche, männliche und 
diverse Personen zu verstehen.“
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Im Bürgeramt, Dezernat Finanzen und 
Ordnung, ist ab sofort folgende Stelle 
unbefristet zu besetzen:

Sachbearbeiter (m/w/d) 
Bürgerservice/Backoffice
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Fortschreibung der Melde-, Pass- und 

Ausweisregister sowie Erteilung von ein-
fachen und erweiterten Auskünften aus 
diesen Registern

-	regelmäßige Datenübermittlung an Be-
hörden und andere öffentliche Stellen 
sowie Beantwortung von Einzelanfragen

-	Lichtbildübermittlungen
-	Bearbeitung und Eintragungen zu Aus-

kunftssperren
-	Bearbeitung von Anliegen aus dem Inter-

netportal „Wo ZWICKt’s?“
-	Vor- und Nachbereitung der Dienstleis-

tungen des Frontoffice (z. B. Hausbesuche 
zur Beantragung von Personalausweisen, 
Bearbeitung von Verlustanzeigen)

-	 Einsatz im Frontoffice des Bürgerservice 
bei Erfordernis mit Rotation zwischen 
Tresen, Beratungsraum und Bürgertelefon

-	melderechtliche und organisatorische 
Absicherung von Wahlen, Bürgerbegeh-
ren u. a. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einem Abschluss als Verwaltungsfach

angestellte/r oder gleichwertiger Verwal-
tungsausbildung 

-	Grundkenntnissen zu relevanten Rege-
lungen aus: BMG, PassG, AuswG und zu-
gehörigen Verordnungen, BZRG, VwVfG, 
Wahlgesetzen und deren Verordnungen 
sowie Ortsrecht der Stadt Zwickau

-	Grundkenntnissen zur Aufgabenver-
teilung innerhalb der Stadtverwaltung 
und zwischen Stadtverwaltung, Stadtrat, 
Beteiligungen der Stadt sowie Zuständig-
keitsregelungen sonstiger Behörden

-	ausgeprägten Fähigkeiten hinsichtlich 
Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Flexibili-
tät und Durchsetzungsvermögen

-	sehr gutem mündlichen Ausdrucksver-
mögen sowie bürgerorientiertem Auf-
treten

-	der Bereitschaft zum Einsatz als Sprin-
ger im Frontoffice entsprechend der 
Öffnungszeiten des Bürgerservice (in der 
Regel einmal wöchentlich bis 18:00 Uhr, 
5-Tage-Woche und Freizeitausgleich für 
Samstagsdienste)

-	Sicherheit in der Anwendung moderner 
Datentechnik

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
mit Zuordnung zur Entgeltgruppe 5; bei 

erfolgtem Einsatz als Springer im Front-
office des Bürgerservice erfolgt die Zah-
lung einer Zulage zur Entgeltgruppe 6

-	betriebliche Altersvorsorge sowie weitere 
Sozialleistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Beschäftigung 
-	eine Vollzeitbeschäftigung mit 39 Wo-

chenstunden, Teilzeit ist möglich
-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2023
Die Vorstellungsgespräche sind für den 
24. Oktober 2023 geplant.

Im Kulturamt, Dezernat Finanzen und 
Ordnung, ist ab sofort eine Stelle un-
befristet zu besetzen als:

Fachangestellte (m/w/d) 
für Medien- und 
Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Wahrnehmung von Medien- und Infor-

mationstätigkeiten im Bibliotheksdienst 
der öffentlichen Stadtbibliothek, dies 
umfasst unter anderem
•	Vor- und Nacharbeiten zur Beschaffung 

von Medien
•	Bestandspflege, Reinigen der Medien 

und einfache buchpflegerische Arbeiten 
zur Sicherung von Medien und Informa-
tionsträgern

•	Benutzungsdienst, wie z. B. Anmelden 
der Benutzer, Verbuchen und Rück-
nahme von Medien und Führen der 
Benutzerkartei

•	Rückordnungsarbeiten
•	Regalkontrolle und Wiederherstellung 

der Ordnung
•	Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einem Abschluss als Fachangestellte/r  

für Medien- und Informationsdienste, 
Fachrichtung Bibliothek 

-	Kenntnissen zur Entgelt- und Benut-
zungsordnung für die Stadtbibliothek der 
Stadt Zwickau

-	sehr selbstständiger und verantwortungs-
bewusster Arbeitsweise

-	Kooperationsfähigkeit und gutem Kom-
munikationsvermögen

-	Sicherheit in der Anwendung moderner 
Datentechnik

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-

ordnung zur Entgeltgruppe 5, betriebliche 
Altersvorsorge sowie weitere Sozialleis-
tungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Einstellung
-	eine Teilzeitbeschäftigung mit einem 

Beschäftigungsumfang von durchschnitt-
lich 75 % der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten 
Arbeitskraft

-	Gesundheitsförderung durch Prävention 
und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 27. Oktober 2023
Die Vorstellungsgespräche sind für den 
8. November 2023 geplant.

Im Amt für Familie, Schule und Soziales, 
Dezernat Finanzen und Ordnung, sind 
ab sofort folgende Stellen unbefristet zu 
besetzen als:

Mitarbeiter (m/w/d)  
Freizeiteinrichtung
Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	Mitwirkung bei der Entwicklung von Kon-

zeptionen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen

-	Beratung und Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen hinsichtlich der Ge-
staltung der Freizeit, zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Enga-
gement

-	Netzwerkarbeit und Kooperation im 
Sozialraum

-	Organisation und Gestaltung von alters-
gerechten Angeboten für die Freizeitge-
staltung

-	Mitgestaltung bei der Präsentation der 
Angebote der Einrichtung in der Öffent-
lichkeit

-	Sicherung der materiell-technischen 
Voraussetzungen für die sozialpädagogi-
sche Arbeit in der Einrichtung, wie z. B. Be-
schaffung von Materialien, Ausgestaltung 
der Räume oder „Thekendienst“

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einer abgeschlossenen Berufsausbildung 

als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder 
einem vergleichbar geeigneten Abschluss 
zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

-	praktischen Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit

-	sicheren Kenntnissen zu Vorschriften und 
Regelungen des SGB VIII, zum Jugend-
schutzgesetz und den einschlägigen 
Datenschutzgesetzen sowie Grundkennt-
nissen zum Haushalts- und Kassenrecht

-	gültigem Gesundheitsausweis
-	sozialem Einfühlungsvermögen, Team

fähigkeit und Kontaktfähigkeit
-	hoher Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 
-	der Bereitschaft zu einer bedarfsgerech-

ten Gestaltung der Arbeitszeit, überwie-
gend in den Nachmittags- und Abend-
stunden sowie an Wochenenden 

-	sicheren PC-Kenntnissen

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach dem 

Tarifvertrag öffentlicher Dienst mit Zu-
ordnung zur Entgeltgruppe S8b, betriebli-
che Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
leistungen nach Tarifvertrag

-	eine unbefristete Einstellung 
-	eine Vollzeitbeschäftigung mit durch-

schnittlich 39 Wochenstunden
-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Bewerbungsschluss: 22. Oktober 2023
Die Vorstellungsgespräche sind für den 
26. Oktober 2023 geplant.

Die Stadt Zwickau bietet entsprechend 
ihrem Motto „Soziale Stadt“ und als „Ort 
der Vielfalt“ zusätzlich einen Zuschuss 
zum Jobticket für den öffentlichen Nah-
verkehr und Offenheit für kulturelle 
Vielfalt.
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen 
alle Bewerbungen – unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Religion, Behinde-
rung, Alter und sexueller Orientierung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert?
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung mit 
den vollständigen Unterlagen (Anschrei-
ben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien 

der Schul- und Ausbildungszeugnisse 
bzw. Studienabschlüsse, Arbeitszeugnis-
se oder Beurteilungen, ggf. den Nachweis 
über das Vorliegen einer Behinderung) 
bis zum genannten Bewerbungsschluss 
über unser Onlinebewerberportal unter 
www.zwickau.de/ausschreibungen ein.
Hinweise: Unvollständige Bewerbungs-
unterlagen können nicht berücksichtigt 
werden. Bitte sehen Sie von einer Papier-
bewerbung oder einer Bewerbung per 
E-Mail ab. Die Rücksendung postalisch 
eingegangener Bewerbungsunterlagen 
kann nur gegen Beifügung eines aus-
reichend frankierten (nur Briefmarke) 
Rückumschlages erfolgen.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum 
Datenschutz unter www.zwickau.de/aus-
schreibungen.

D I E  SVZ I N F O R M I E R E N

Busverkehr in Planitz 
wegen Vollsperrung 
verändert
Bis voraussichtlich 13. Oktober wird die 
Innere/Äußere Zwickauer Straße wegen 
Druckumstellung der Gasleitung wochen-
tags voll gesperrt. Dies macht folgende 
Änderungen im Busverkehr notwendig.

 Buslinien 10 und 20: 
Die Buslinie 10 verkehrt zwischen den Hal-
testellen „Am Fuchsgraben“ und „Planitz 
Friedhof“ über die Lengenfelder Straße. 
Zwischen der Haltestelle „Am Fuchsgra-
ben“ und der Ersatzhaltestelle „Strandbad“ 
verkehrt ein Pendelbus mit Anschluss an 
die Linie 10 zur Anbindung von Nieder-
planitz.
Die Haltestelle „Planitz, Markt“ wird stadt-
auswärts auf Höhe der Sparkasse verlegt 
und nur durch die Linie 20 bedient. Stadt-
einwärts wird die Ersatzhaltestelle auf die 
Äußere Zwickauer Straße, Höhe Parkplatz 
verlegt und nur durch die ankommenden 
Busse der Linie 20 mit Weiterfahrt als Linie 
10 bedient. Alternativ können Fahrgäste 
die Haltestelle „Planitz Friedhof“ nutzen.
Die Haltestelle „Strandbad“ kann nicht 
bedient werden. Die Ersatzhaltestelle wird 
für den Pendelbus nur stadteinwärts auf 
die Innere Zwickauer Straße, Höhe Apo-
theke verlegt.

 Buslinien 27 und VW: 
Die Haltestellen „Planitz, Markt“, „Planitz, 
Friedhof“ und „Hahnengasse“ können 
nicht bedient werden. Bitte weichen Sie 
auf die Ersatzhaltestelle „Strandbad“ stadt-
auswärts auf die Innere Zwickauer Straße, 
Höhe Apotheke aus.
Die Haltestelle „Rudolf-Breitscheid-Str.“ 
in Richtung Planitz kann ebenfalls nicht 
bedient werden.
Diese Haltestellenverlegungen gelten nur 
wochentags. Am Wochenende wird der 
Linienverkehr ohne Einschränkungen 
durchgeführt.
Alle Informationen finden Sie unter:  
www.nahverkehr-zwickau.de
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14. Änderungssatzung zur Beitrags- und Benutzungssatzung 
für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie 
für Kindertagespflege vom 09.11.2009 vom 29.09.2023
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (SächsGVBl. S. 705), der §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgaben-
gesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Geset-
zes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) und des Sächsischen Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 1. Juni 2023 
(SächsGVBl. S. 326) hat der Stadtrat der Stadt Zwickau in seiner Sitzung am 
28.09.2023 folgende 14. Änderungssatzung zur Beitrags- und Benutzungs-
satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für die 
Kindertagespflege vom 09.11.2009 beschlossen:

§ 1
Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
„§ 4a Elternbeitragsfreiheit im Schulvorbereitungsjahr“ wird ersatzlos 
gestrichen.

§ 2
Im § 2 Abs. 1 Satz 1 wird der Passus „§ 3 SächsKitaG“ durch die Formulie-
rung „Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertagesein-
richtungen und in Kindertagespflege (Gesetz über Kindertagesbetreuung 
– SächsKitaG) und dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch –Kinder- und 
Jugendhilfe– (SGB VIII)“ ersetzt.

§ 3
§ 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Stadt Zwickau stellt nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG jährlich die Personal- 
und Sachkosten des jeweiligen vergangenen Jahres fest und macht diese 
bis zum 30.06. des laufenden Jahres öffentlich bekannt (Betriebskosten-
bekanntmachung). Diese bilden gemäß § 15 Abs. 1 und 2 SächsKitaG die 
Bemessungsgrundlage für die jährliche Festsetzung der ungekürzten 
Elternbeiträge (jährlich dynamisierte Elternbeitragsfestlegung). Deren 
Höhe wird ab 01.01.2024 sowie jeweils zum 01.01. der folgenden Jahre 
jährlich zu den nachfolgend aufgeführten prozentualen Elternanteilen 
nach den jeweils bis zum 30.06. veröffentlichten Platzkosten des ver-
gangenen Jahres festgesetzt und gesondert öffentlich bekannt gemacht. 
Diese betragen bei der Aufnahme des Kindes
a)	 bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres für die Betreuungszeit bis 

zu täglich neun Stunden 15,000 vom Hundert der durchschnittlichen 
Betriebskosten pro Platz,

b)	 von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt für 
die Betreuungszeit bis zu täglich neun Stunden 20,000 vom Hundert 
der durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz,

c)	 von dessen Schuleintritt einschließlich Vorschulklassen bis zur Voll-
endung der 4. Klasse für die Betreuungszeit von täglich fünf Stunden 
bzw. sechs Stunden bei Frühhort 21,000 vom Hundert der jeweiligen 
durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz,

d)	 im Ausnahmefall (nur bei Neuaufnahmen in eine Kindertagesein-
richtung) ab dem 34. Lebensmonat bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres für die Betreuungszeit bis zu neun Stunden 20,000 vom 
Hundert der durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz bei der Be-
treuung in einem Kindergarten gemäß § 1 Abs. 3 S. 2 SächsKitaG.

Die jeweils gültigen Elternbeiträge und die weiteren Entgelte werden von 
der Stadt Zwickau öffentlich bekannt gemacht. Für die Zeit ab 01.01.2024 
bis zur nächsten Veröffentlichung der neuen Elternbeiträge bestimmen 
sich die maßgeblichen Elternbeiträge nach der Anlage 1, die Bestandteil 
dieser Satzung ist.“ 

§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
Es wird ein neuer Satz 2 angefügt: „Für die Berechnung und öffentliche 
Bekanntmachung der jeweils geltenden zusätzlichen Entgelte gilt das Ver-
fahren nach § 3 Abs. 1 (jährlich dynamisierte Elternbeitragsfestlegung).“

§ 3 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
Es wird ein neuer Satz 2 angefügt: „Für die Berechnung und öffentliche 
Bekanntmachung der jeweils geltenden zusätzlichen Entgelte gilt das Ver-
fahren nach § 3 Abs. 1 (jährlich dynamisierte Elternbeitragsfestlegung).“

§ 3 Abs. 9 wird wie folgt geändert:
Im Absatz 9 Buchstabe b) wird der Passus „Zwei-Eltern-Familien“ durch 
die Formulierung „Familien (zwei Elternteile)“ ersetzt.

§ 4
§ 4a wird ersatzlos gestrichen. 

§ 5
§ 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
Es wird ein neuer Satz 2 angefügt: „Für die Berechnung und öffentliche 
Bekanntmachung der jeweils geltenden Elternbeiträge für Gastkinder gilt 
das Verfahren nach § 3 Abs. 1 (jährlich dynamisierte Elternbeitragsfest-
legung).“

§ 6
§ 11 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„Vor Aufnahme in die Kindertageseinrichtung ist durch die Erziehungs-
berechtigten gemäß § 7 SächsKitaG durch Vorlage einer Dokumentation 
nach § 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Krankenversicherung 
– (SGB V) (gelbes Kinderuntersuchungsheft für die altersentsprechenden 
Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9) oder einer ärztlichen Be-
scheinigung nachzuweisen, dass das Kind ärztlich untersucht worden ist.“

§ 7
§ 14 wird wie folgt geändert:
1.	 Im § 14 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „mindestens“ ersatzlos gestrichen. 
2.	 § 14 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: „Besteht darüber hinaus nachge-

wiesener Betreuungsbedarf, kann diesem in der Zeit von 6.00 Uhr bis 
17.00 Uhr entsprochen werden.“

3.	 § 14 Abs. 3 entfällt.

§ 8
Anlage 1 wird wie folgt neu gefasst:

Elternbeiträge für den regelmäßigen Besuch der Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Zwickau

 			   Kinderkrippe
 	 4,5 h	 6 h	 9 h	 10 h	 11 h
Familien
(zwei Elternteile)	  	  	  	  	  
für das älteste Kind	 108,50 €	 144,67 €	 217,00 €	 241,11 €	 265,22 €
zweitälteste Kind	 65,10 €	 86,80 €	 130,20 €	 144,67 €	 159,13 €
drittälteste Kind	 21,70 €	 28,93 €	 43,40 €	 48,22 €	 53,04 €

Alleinerziehende	  	  	  	  	  
für das älteste Kind	 97,65 €	 130,20 €	 195,30 €	 217,00 €	 238,70 €
zweitälteste Kind	 58,59 €	 78,12 €	 117,18 €	 130,20 €	 143,22 €
drittälteste Kind	 19,53 €	 26,04 €	 39,06 €	 43,40 €	 47,74 €

				  
 			   Kindergarten
 	 4,5 h	 6 h	 9 h	 10 h	 11 h
Familien
(zwei Elternteile)	  	  	  	  	  
für das älteste Kind	 60,28 €	 80,37 €	 120,56 €	 133,96 €	 147,35 €
zweitälteste Kind	 36,17 €	 48,22 €	 72,34 €	 80,38 €	 88,41 €
drittälteste Kind	 12,06 €	 16,07 €	 24,11 €	 26,79 €	 29,47 €
 	  	  	  	  	  
Alleinerziehende	  	  	  	  	  
für das älteste Kind	 54,25 €	 72,33 €	 108,50 €	 120,56 €	 132,62 €
zweitälteste Kind	 32,55 €	 43,40 €	 65,10 €	 72,34 €	 79,57 €
drittälteste Kind	 10,85 €	 14,47 €	 21,70 €	 24,11 €	 26,52 €

		
		   	 Hort
	  	 5 h	 6 h	 7 h	 8 h
Familien
(zwei Elternteile)	  	  	  	  
für das älteste Kind		  56,96 €	 68,36 €	 79,75 €	 91,15 €
zweitälteste Kind		  34,18 €	 41,02 €	 47,85 €	 54,69 €
drittälteste Kind		  11,39 €	 13,67 €	 15,95 €	 18,23 €
 	  	  	  	  
Alleinerziehende	  	  	  	  
für das älteste Kind		  51,26 €	 61,52 €	 71,78 €	 82,04 €
zweitälteste Kind		  30,76 €	 36,91 €	 43,07 €	 49,22 €
drittälteste Kind		  10,25 €	 12,30 €	 14,36 €	 16,41 €

§ 9
Anlage 1a wird wie folgt neu gefasst:
Gelegentliche Mehrbetreuung innerhalb der Öffnungszeiten

	 pro angefangene Stunde
Kinderkrippe 	  7,65 €
Kindergarten 	  3,19 €
Hort 	  2,58 €

§ 10
Anlage 2 wird wie folgt neu gefasst:

Elternbeitrag für die Betreuung von Gastkindern in den Kindertages-
einrichtungen der Stadt Zwickau

	 Tagessatz	 Wochensatz 
Kinderkrippe	 5,17 € (4,5 Stunden)	 25,85 € (4,5 Stunden)
	 6,89 € (6 Stunden)	 34,45 € (6 Stunden)
	 10,33 € (9 Stunden)	 51,65 € (9 Stunden)

Kindergarten	 2,87 € (4,5 Stunden)	 14,35 € (4,5 Stunden)
	 3,83 € (6 Stunden)	 19,15 € (6 Stunden)
	 5,74 € (9 Stunden)	 28,70 € (9 Stunden)

Hort	 2,71 € (5 Stunden)	 13,55 € (5 Stunden)
	 3,26 € (6 Stunden)	 16,30 € (6 Stunden)

§ 11
Anlage 3 wird wie folgt neu gefasst:

Überblick über den voraussichtlichen Beginn der Schuljahre

Schuljahr 	 Beginn des	 Beginn der
	 Schuljahres	 Beitragspflicht 
		  für Hortbetreuung	
2023/2024	 21.08.2023	 01.09.2023
2024/2025	 05.08.2024	 01.08.2024
2025/2026	 11.08.2025	 01.08.2025
2026/2027	 17.08.2026	 01.09.2026
2027/2028	 23.08.2027	 01.09.2027
2028/2029	 04.09.2028	 01.09.2028
2029/2030	 03.09.2029	 01.09.2029
2030/2031	 26.08.2030	 01.09.2030

§ 12
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diese Änderungssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist unter Hinweis 
auf § 4 Abs. 4 SächsGemO öffentlich bekannt zu machen.

Zwickau, den 29.09.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der SächsGemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

Stadt Zwickau unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

K R E I S S PO RT B U N D ZW I C K AU

Volleyball-Turnier Ü222 im „Sojus“
Im Rahmen der Seniorenspiele 
veranstaltet der Kreissportbund 
Zwickau ein Volleyball-Turnier 
Ü 222 in den Kategorien Mixed 
und Männer. Es findet am 
Samstag, dem 4. November ab 
9 Uhr im Sportforum „Sojus“ in 
Eckersbach statt. Das Gesamt-

alter der sechs Feldspieler muss 
mindestens 222 Jahre betragen. 
In der Kategorie Mixed müssen 
mindestens zwei Frauen auf 
dem Spielfeld sein. Das Startgeld 
beträgt 20 Euro, Meldeschluss ist 
der 30. Oktober unter kontakt@
kreissportbund-zwickau.de.

Talent beweisen, Preisträger werden! JUGENDKUNSTTRIENNALE 2024
Junge Künstler aus Zwickau und Umgebung 
im Alter von 14 bis 25 Jahren sind einge-
laden sich an der JugendKunstTriennale 
2024 zu beteiligen. Dabei sind im Rahmen 
der bildenden Kunst der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt: Neben Malerei und Grafik 
sind auch Plastiken, Fotoarbeiten, Collagen 
oder Kunsthandwerk willkommen.

Die Stadt Hof ist 2024 Austragungsort 
der JugendKunstTriennale, des größten 
Kulturprojektes des Sächsisch-Bayeri-
schen Städtenetzes, in dem sich die Städte 
Bayreuth, Chemnitz, Hof, Marktredwitz, 
Plauen und Zwickau zu einem Verbund 
zusammengeschlossen haben. Seit 1998 
wird das Grundanliegen der sechs Städte 
junge Künstler zu fördern und ihnen einen 
öffentlichen Auftritt zu ermöglichen, 
erfolgreich verwirklicht. Bisher haben sich 
über 4.500 junge Leute an dem länder-

übergreifenden Kunstwettbewerb beteiligt 
und mit ihrer Kreativität den Erfolg des 
Wettbewerbs begründet.
In diesen Tagen werden mit Informations-
flyern und -plakaten alle Mittelschulen 
und Gymnasien im Landkreis Zwickau 
auf den Kunstwettbewerb aufmerksam 
gemacht. Außerdem liegen die Faltblätter 
in den öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt sowie einigen Freizeiteinrichtungen 
aus. Zusätzlich sind alle Informationen im 
Internet und den Social-Media-Kanälen 
Facebook und Instagram des Städtenetzes 
verfügbar.
„Die Umsetzung der Themen durch die Ju-
gendlichen hat uns jedes Jahr viele Denk-
anstöße geboten. Auch dieses Jahr können 
sich die Teilnehmenden mit vielen Aspek-
ten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft befassen und in ihrem ganz eigenen 
Stil verarbeiten. Die außergewöhnlich 

hohe Kreativität und Qualität der Arbeiten 
mit ihren vielfältigen Ausdrucksformen 
wird uns und die Jury sicher auch 2024 
wieder begeistern“, ist sich Annika Weise, 
Kuratorin in den KUNSTSAMMLUNGEN 
ZWICKAU Max-Pechstein-Museum sicher.
Wer an der JugendKunstTriennale 2024 
teilnehmen will, muss zwischen 14 und 
25 Jahre alt sein und aus Zwickau bzw. dem 
Umland kommen. Ob im Jugendzentrum, 
in der Ausbildung, in der Schule oder in 
Eigenverantwortung erarbeitet, ob Text-
arbeit, Wandzeitung, Collage oder Foto-
grafie, das Aktivwerden wird mit Preisen 
belohnt. Darunter werden Hauptpreise, 
Annerkennungspreise sowie Förderpreise 
(gestiftet vom Kunstladen Selbitz e. V.) ver-
geben. Die Preisträgerarbeiten sowie wei-
tere ausgewählte Werke werden in einer 
Ausstellung in Zwickau und den weiteren 
Mitgliedsstädten präsentiert und zusätz-

lich im Ausstellungskatalog veröffentlicht.
Die Arbeiten sind vom 26. bis 29. Febru-
ar 2024 (8 bis 16 Uhr) im Kulturamt der 
Stadt Zwickau abzugeben. Eine Fachjury 
entscheidet im März über die Vergabe der 
Preise und diejenigen Arbeiten, die in der 
Freiheitshalle Hof in der großen Wett-
bewerbsausstellung vom 8. Juni bis 6. Juli 
2024 präsentiert werden.
Alle Informationen zum Wettbewerb 
findet man unter saechsisch-bayerisches-
staedtenetz.de. Dort sind auch die Krite-
rien aufgeführt, die zu beachten sind. Bei 
Fragen kann man sich an das Kulturamt 
der Stadt (Tel.: 0375 834109) wenden.

Preise:
	 2 Hauptpreise in der Altersgruppe 14- 

18 Jahre in Höhe von jeweils 500 Euro
	 2 Hauptpreise in der Altersgruppe 19- 

25 Jahre in Höhe von jeweils 500 Euro

	 20 Anerkennungspreise in Höhe von 
jeweils 200 Euro
	 1 Förderpreis in der Altersgruppe 

14-18 Jahre, gestiftet vom Kunstladen 
Selbitz e. V. in Höhe von 150 Euro
	 1 Förderpreis in der Altersgruppe 

19-25 Jahre, gestiftet vom Kunstladen 
Selbitz e. V. in Höhe von 300 Euro

Ausstellung:
8. Juni bis 6. Juli 2024 in der Freiheitshalle 
Hof, Vernissage & Preisverleihung:  
8. Juni 2024, 14 Uhr
Die Preisträgerarbeiten werden in einer 
Wanderausstellung in den Mitgliedsstäd-
ten des Sächsisch-Bayerischen Städtenet-
zes zu sehen sein. Die Beiträge der Förder-
preisträger werden in einer Ausstellung 
im Atelier Achtzehn in Selbitz-Weidesgrün 
veröffentlicht. 
� saechsisch-bayerisches-staedtenetz.de
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Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung, 
zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen und über das Anbringen von 
Hausnummern in der Stadt Zwickau (PolVO) vom 29.09.2023
Gemäß §§ 32 Abs. 1, 37, 39 in Verbindung 
mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 4 und 2 Abs. 1 des Poli-
zeibehördengesetzes des Freistaates Sach-
sen (SächsPBG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. 
S. 358, 389) hat der Stadtrat der Stadt 
Zwickau in seiner Sitzung vom 28.09.2023 
folgende Polizeiverordnung erlassen:
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Abschnitt 1 – Allgemeine Regelungen 

§ 1 
Geltungsbereich, Verhältnis zu anderen 

Vorschriften

(1) Diese Polizeiverordnung gilt im gesam-
ten Gebiet der Stadt Zwickau. 
(2) Die Vorschriften der Bundes- und 
Landesgesetze und die dazu erlassenen 
Verordnungen, insbesondere das Wasser-
haushaltsgesetz, das Kreislaufwirtschafts-
gesetz, das Bundes-Immissionsschutz-
gesetz, das Infektionsschutzgesetz, das 
Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz, das 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, das 
Bundesnaturschutzgesetz, das Gesetz 
zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, die 
Bundesartenschutzverordnung, die Stra-
ßenverkehrs-Ordnung, die Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung, das Ge-
setz über Sonn- und Feiertage im Freistaat 
Sachsen, das Sächsische Landesjagdgesetz, 
das Gesetz zum Schutze der Bevölkerung 
vor gefährlichen Hunden, die Sächsische 
Bauordnung, das Sächsische Straßen-
gesetz, das Waldgesetz für den Freistaat 
Sachsen, das Sächsische Abfallwirtschafts- 
und Bodenschutzgesetz, das Sächsische 
Naturschutzgesetz, das Sächsische Wasser-
gesetz, die Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt über Art 
und Häufigkeit der Eigenkontrolle von Ab-
wasseranlagen und Abwassereinleitungen, 
die Verordnung der Sächsischen Staatsre-
gierung über die Entsorgung von pflanz-
lichen Abfällen, in der jeweils geltenden 
Fassung, bleiben durch die Regelungen in 
dieser Polizeiverordnung unberührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, 
Wege und Plätze, die dem öffentlichen 

Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein 
tatsächlicher öffentlicher Verkehr statt-
findet. 
(2) Grün- und Erholungsanlagen sind all-
gemein zugängliche, insbesondere gärtne-
risch gestaltete Anlagen, die der Erholung 
der Bevölkerung oder der Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes dienen. Zu 
den Grün- und Erholungsanlagen gehören 
unter anderem auch Verkehrsgrünanlagen 
und allgemein zugängliche Spiel- und 
Sportplätze sowie allgemein zugängliche 
Freizeitflächen.
(3) Öffentliche Veranstaltungen im Sinne 
des § 17 sind der Unterhaltung dienende 
Vergnügungen und Darbietungen bei 
denen der Zutritt nicht auf einen be-
stimmten Personenkreis beschränkt ist. 

Abschnitt 2 – Umweltschädliches Verhalten

§ 3
Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, 

Bemalen, Besprühen

(1) Das Anbringen von Plakaten, Schildern, 
Beschriftungen sowie Bemalungen und 
Besprühungen, die weder eine Ankündi-
gung noch eine Anpreisung oder einen 
Hinweis auf Gewerbe oder Beruf zum 
Inhalt haben, sind an Stellen, die von 
öffentlichen Straßen oder Grün- und Er-
holungsanlagen im Sinne des § 2 dieser 
Polizeiverordnung oder von Bahnanlagen 
aus sichtbar sind, verboten. Dieses Verbot 
gilt nicht für das Plakatieren auf den dafür 
zugelassenen Plakatträgern (z. B. Plakat-
säulen, Werbetafeln, Anschlagtafeln) bzw. 
für das Beschriften, Bemalen und Besprü-
hen speziell dafür zugelassener Flächen. 
(2) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnah-
men zulassen.

§ 4
Tierhaltung

(1) Tiere sind so zu halten und zu beauf-
sichtigen, dass Menschen, Tiere oder 
Sachen nicht belästigt oder gefährdet 
werden. 
(2) Der Tierhalter hat dafür Sorge zu 
tragen, dass sein Tier auf öffentlichen Stra-
ßen nicht ohne Aufsicht einer hierfür ge-
eigneten Person frei herumläuft. Im Sinne 
dieser Vorschrift ist jede Person geeignet, 
der das Tier, insbesondere auf Zuruf, 
gehorcht und die zum Führen des Tieres 
körperlich und geistig in der Lage ist. 
(3) Hunde müssen auf öffentlichen Stra-
ßen und in Grün- und Erholungsanlagen 
im Sinne des § 2 dieser Verordnung, soweit 
es sich nicht um ausgewiesene Freilaufflä-
chen handelt, an der Leine geführt werden. 
(4) Der Tierhalter bzw. -führer hat sein Tier 
von allgemein zugänglichen Sport- und 
Spielplätzen und ausgewiesenen Liege
wiesen fernzuhalten. 
(5) In größeren Menschenansammlungen, 
insbesondere auf dem Gebiet von Stadt-
festen, Musikveranstaltungen, Umzügen 
und Jahrmärkten müssen Hunde einen 
Maulkorb tragen und an der kurzen Leine 
geführt werden.
(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht für 
Blindenführhunde, Diensthunde von 
Behörden, für Hunde im Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz, für Jagdhunde 
und Herdengebrauchshunde soweit sie 
im Rahmen ihrer jeweiligen Zweckbestim-
mung eingesetzt werden.
(7) Der Halter von Raubtieren wildleben-
der Art, Gift- oder Riesenschlangen sowie 
anderer Tiere, die ebenso wie diese durch 
Körperkraft, Gift oder Verhalten Personen 
gefährden können, hat der Ortspolizei-
behörde diesen Sachverhalt unverzüglich 
anzuzeigen.

§ 5
Verunreinigung durch Tiere

(1) Den Haltern und Führern von Tieren ist 
es untersagt, die öffentlichen Straßen und 
die Grün und Erholungsanlagen nach § 2 
dieser Polizeiverordnung durch ihre Tiere 
mit Kot verunreinigen zu lassen. 
(2) Die entgegen Abs. 1 durch Tiere ver-
ursachten Verunreinigungen sind von den 
jeweiligen Tierführern unverzüglich zu 
beseitigen. 
(3) Der Tierhalter bzw. -führer hat ein 
geeignetes Hilfsmittel (z. B. Plastiktüte, 
Schachtel) für die Aufnahme und den 
Transport von Tierkot mitzuführen und 
auf Verlangen den Vollzugsbediensteten 
vorzuweisen.

§ 6
Tierfütterungsverbot

(1) Wilde oder verwilderte Tiere dürfen auf 
öffentlichen Straßen und in Grün- und 
Erholungsanlagen nach § 2 dieser Polizei-
verordnung nicht gefüttert werden.
(2) Die Anlegung und Unterhaltung von 
Futterstellen sowie das Ablegen von Futter 
auf öffentlichen Straßen und in Grün- und 
Erholungsanlagen ist verboten.

§ 7
Rattenbekämpfung

(1) Sowohl die Eigentümer von bebauten 
und unbebauten Grundstücken innerhalb 
der geschlossenen Ortschaft als auch de-
ren tatsächliche Nutzer sind verpflichtet, 
die dort auftretenden Ratten zu bekämp-
fen. Die Feststellung von Rattenbefall und 
die eingeleiteten Maßnahmen sind der 
Ortspolizeibehörde unverzüglich anzu-
zeigen. 
(2) Vor Beginn der Rattenbekämpfung 
sind Abfallstoffe, vor allem Küchen- und 
Futterabfälle, Müll und Gerümpel von 
allen Ratten leicht zugänglichen Orten zu 
entfernen. 
(3) Rattengift als Vertilgungsmittel ist so 
auszulegen, dass Menschen und Tiere 
nicht gefährdet werden. Die Vertilgungs-
mittel dürfen im Freien oder in geschlos-
senen Räumen nicht unbedeckt und nicht 
unbeaufsichtigt ausgelegt werden. Auf die 
Auslegung ist durch auffallende Warnzet-
tel hinzuweisen. Die Warnung muss das 
verwendete Präparat enthalten und den 
Wirkstoff nennen sowie für den Fall der 
Vergiftung von Haustieren das Gegenmit-
tel bezeichnen. 
(4) Nach der Beendigung der Ratten-
bekämpfung sind die Rattenlöcher mit 
hierzu geeigneten Mitteln (z.B. Zement) zu 
verschließen und sonstige Vorkehrungen 
zu treffen, die einen neuen Rattenbefall 
unmöglich machen oder diesen erschwe-
ren. 
(5) Wer zur Bekämpfung von Rattenbefall 
verpflichtet ist, hat den Beauftragten der 
Ortspolizeibehörde zur Feststellung des 
Rattenbefalls und zur Überwachung der 
Rattenbekämpfung das Betreten seines 
Grundstückes zu gestatten und auf Ver-
langen Auskunft zu erteilen. Bei einer 
allgemein angeordneten Rattenbekämp-
fung hat er ferner das Auslegen von Ver-
tilgungsmitteln auf seinem Grundstück zu 
dulden. 
(6) Die allgemein angeordnete Ratten-
bekämpfung kann einem oder mehreren 
Schädlingsbekämpfungsunternehmen 
übertragen werden. Die Kosten der Be-
kämpfung haben die nach Abs. 1 Verpflich-
teten zu tragen. 
(7) Auf Antrag können von der Ortspoli-
zeibehörde bei allgemein angeordneten 
Rattenbekämpfungen solche Grundstücke 
von der Bekämpfung ausgenommen wer-
den, auf denen der Verfügungsberechtigte 
diese durch sachkundige Personen selbst 
ausführen lässt. 

§ 8
Abspritzen von Fahrzeugen,  

Reinigungsvorgänge und Ölwechsel

(1) Das Abspritzen von Fahrzeugen auf 
öffentlichen Straßen und in Grün- und 
Erholungsanlagen nach § 2 dieser Polizei-
verordnung ist verboten. 
(2) Reinigungsvorgänge, bei denen Motor-
öl, Kraftstoff, Schmieröl oder Kaltreiniger 
in die Kanalisation, das Grundwasser und 
das Erdreich gelangen können, sind auf 
öffentlichen Straßen und in Grün- und 
Erholungsanlagen nach § 2 dieser Polizei-
verordnung verboten. 
(3) Der Ölwechsel ist auf öffentlichen 
Straßen und in Grün- und Erholungsan-
lagen nach § 2 dieser Polizeiverordnung 
verboten.

Abschnitt 3 – Schutz vor Lärmbelästigungen

§ 9
Schutz der Nachtruhe und sonstige 

Ruhezeiten

(1) Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. In dieser Zeit sind 
alle Handlungen, die geeignet sind, die 
Nachtruhe mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar zu stören, zu unterlassen. 
(2) Sonstige Ruhezeiten sind montags 
bis samstags jeweils von 13.00 Uhr bis 

15.00 Uhr und von 20.00 Uhr bis zum 
Beginn der Nachtzeit. 
(3) In den Zeiten nach Abs. 1 und 2 sind 
alle lärmintensiven Arbeiten und sonsti-
ge unangemessene Lautäußerungen zu 
unterlassen.
(4) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnah-
men zulassen.

§ 10
Benutzung von Beschallungsanlagen, 

Tonwiedergabegeräten,  
Musikinstrumenten

(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Be-
schallungsanlagen, Tonwiedergabegeräte, 
Musikinstrumente sowie sonstige me-
chanische oder elektroakustische Geräte 
zur Lauterzeugung dürfen nur so benutzt 
werden, dass andere nicht unzumutbar 
belästigt werden. 
(2) Der Betrieb von Geräten und Ins-
trumenten im Sinne von Abs. 1 auf 
öffentlichen Straßen und in Grün- und 
Erholungsanlagen im Sinne von § 2 dieser 
Polizeiverordnung ist verboten, wenn die 
Geräusche von anderen als störend wahr-
genommen werden können. 
(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht bei Umzügen, 
Kundgebungen, Märkten und Messen im 
Freien und bei Veranstaltungen, die einem 
herkömmlichen Brauch entsprechen so-
wie für amtliche und amtlich genehmigte 
Durchsagen.
(4) Die Ortspolizeibehörde kann Ausnah-
men zulassen.

§ 11
Benutzung von Wertstoffcontainern 

und sonstigen Abfallbehältern

(1) Das Einwerfen von Wertstoffen in die 
dafür vorgesehenen Sammelbehälter ist 
an Werktagen in der Zeit von 20.00 bis 
7.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 
verboten. 
(2) Es ist verboten, Abfälle, Wertstoffe oder 
andere Gegenstände irgendwelcher Art 
auf oder neben die Wertstoffsammelbe-
hälter zu stellen oder zu legen. 
(3) Es ist verboten, größere Abfallmengen 
in die zur allgemeinen Benutzung auf-
gestellten Abfallbehälter einzubringen. 
Insbesondere das Einbringen von in Haus-
halten oder Gewerbebetrieben angefalle-
nen Abfällen ist untersagt.

§ 12
Schießen mit Böllern, Salutschießen 

mit Vorderladerwaffen

Außerhalb von Schießstätten ist das 
Schießen mit Böllern (Böllerkanonen, 
Standböller, Handböller, Gasböller) oder 
das Salutschießen mit Vorderladerwaffen 
ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde 
verboten. Die Erlaubnis ist spätestens zwei 
Wochen vor dem Ereignis durch den Ver-
antwortlichen zu beantragen.

Abschnitt 4 – Öffentliche Beeinträchtigungen

§ 13
Störendes Verhalten und andere  
öffentliche Beeinträchtigungen 

Auf öffentlichen Straßen und in Grün- und 
Erholungsanlagen im Sinne von § 2 dieser 
Polizeiverordnung ist es verboten 
a)	 aufdringlich oder aggressiv zu betteln, 

insbesondere durch unmittelbares Ein-
wirken auf Passanten durch hartnä-
ckiges Ansprechen, in den Weg stellen, 
Anfassen oder Festhalten, Einschüch-
terungen durch Beschimpfungen/Ver-
wünschungen/Drohungen, Errichten 
von Hindernissen, bedrängende Ver-
folgung, das bedrängende Zusammen-
wirken mehrerer Personen;

b)	 durch aufdringliches oder aggressives 
Verhalten, insbesondere in Folge von 
Alkohol- oder anderen Rauschmittel-
konsum andere Personen zu belästigen;

c)	 sich in einem erkennbaren Rausch-
zustand, hervorgerufen durch Alkohol 
oder andere berauschende Mittel, dort 
aufzuhalten;

d)	 die Notdurft zu verrichten.

§ 14
Verbot der Verunreinigung und der  

artfremden Nutzung

(1) Es ist verboten, die öffentlichen Straßen 
und die Grün- und Erholungsanlagen im 
Sinne von § 2 dieser Polizeiverordnung 

sowie Versorgungseinrichtungen, öffent-
liche Verkehrsschilder, amtliche Be-
schilderungen in Schutzgebieten und an 
Schutzobjekten, Denkmäler, Skulpturen, 
Kunstwerke, Brunnen, Blumenkübel, Bän-
ke, Plakatträger sowie sonstiges Straßen-
mobiliar zu verunreinigen.
(2) Es ist verboten
a)	 Grün- und Erholungsanlagen im Sinne 

von § 2 dieser Polizeiverordnung inner-
halb und außerhalb der Wegflächen zu 
befahren oder dort Fahrzeuge abzu-
stellen, soweit dies nicht ausdrücklich 
erlaubt ist. Dies gilt nicht auf Wegflä-
chen und auf allgemein zugänglichen 
Kinderspielplätzen für Behinderten-
fahrstühle, Kinderwagen, Kinderspiel-
fahrzeuge oder Kinderfahrräder;

b)	 auf öffentlichen Straßen oder in Grün- 
und Erholungsanlagen im Sinne von 
§ 2 dieser Polizeiverordnung auf hierfür 
nicht besonders freigegebenen Flächen 
zu lagern oder dort zu übernachten;

c)	 in Grün- und Erholungsanlagen im 
Sinne von § 2 dieser Polizeiverordnung 
Pflanzen oder Pflanzenteile zu entneh-
men, abzubrechen, abzuschneiden oder 
abzupflücken;

d)	 auf öffentlichen Straßen oder in Grün- 
und Erholungsanlagen im Sinne von § 2 
dieser Polizeiverordnung in Brunnen 
oder Wasserbecken zu baden oder Tiere 
darin baden zu lassen.

(3) In Grün- und Erholungsanlagen im 
Sinne von § 2 dieser Polizeiverordnung ist 
das Reiten außerhalb von dafür ausgewie-
senen Wegen verboten. 
(4) Das Betreten nicht freigegebener 
Eisflächen aller öffentlich zugänglichen 
Gewässer ist verboten.

§ 15
Verunreinigungen um Bereiche von  

Einrichtungen und Gewerbebetrieben

An Gewerbebetrieben und Einrichtungen, 
die Speisen oder Getränke zum Verzehr 
an Ort und Stelle oder zum unmittelbaren 
Verzehr im Weitergehen in den öffentli-
chen Verkehrsraum abgeben, haben die 
Betreiber transportable Abfallbehälter 
und – wenn eine längere Verweildauer 
zum Verzehr an Ort und Stelle ermöglicht 
wird – zusätzlich feuerfeste Aschebehälter 
in angemessener Größe aufzustellen und 
rechtzeitig zu entleeren. Die Behältnisse 
sind so aufzustellen, dass Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt werden; sie sind nach Ende der 
Geschäftszeit zu entfernen. Abfälle, die 
im Umkreis von 50 m um die Einrichtung 
anfallen und dieser zuzuordnen sind, sind 
unverzüglich zu entfernen. 

§ 16
Verhalten auf Spiel- und Sportplätzen

Auf allgemein zugänglichen Spiel- und 
Sportplätzen ist der Verzehr von Alkohol 
sowie die Benutzung anderer Rauschmit-
tel und das Mitführen von Glasflaschen 
zum Zweck des Verzehrs an Ort und Stelle 
verboten.

§ 17
Öffentliche Veranstaltungen

(1) Wer eine öffentliche Veranstaltung 
durchführen möchte, hat dies der Stadt 
Zwickau unter Angabe der Art, der Zeit 
und des Ortes der Veranstaltung sowie der 
Zahl der zu erwartenden Teilnehmer spä-
testens vier Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn schriftlich anzuzeigen. Für im selben 
Kalenderjahr wiederkehrende gleichartige 
Veranstaltungen am selben Veranstal-
tungsort genügt eine einmalige Anzeige 
mit Angabe der Veranstaltungstermine.
(2) Absatz 1 gilt nicht für öffentliche Ver-
anstaltungen,
a)	 für die nach anderen öffentlich-recht-

lichen Vorschriften eine Anzeige- oder 
Genehmigungspflicht besteht oder

b)	 die in baulichen Anlagen stattfinden, 
deren baurechtliche Genehmigung die 
Nutzung für eine derartige Veranstal-
tung gestattet oder

c)	 deren Teilnehmerzahl 200 nicht über-
steigt.

(3) Bei öffentlichen Veranstaltungen, 
welche auf öffentlichen Straßen und in 
Grün- und Erholungsanlagen im Sinne des 
§ 2 dieser Polizeiverordnung stattfinden, 
ist es verboten, Glasbehältnisse zum Ver-
zehr von Getränken zu benutzen und zu 
diesem Zweck mitzuführen. Die Ortspoli-
zeibehörde kann Ausnahmen zulassen.
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§ 18
Abbrennen von offenen Feuern

(1) Das Abbrennen von offenen Feuern ist 
ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde 
verboten. 
In Kleingartenanlagen und für das Grillen 
auf den dafür vorgesehenen öffentlichen 
Grillplätzen, wenn dies im Rahmen be-
stehender Benutzungsregelungen erfolgt, 
gilt die Erlaubnis als erteilt soweit nicht 
Waldbrandgefahrenstufe 4 erreicht ist.
(2) Generell erlaubt sind Koch-, Grill- und 
Wärmefeuer in befestigten Feuerstätten 
und in handelsüblichen Geräten und einer 
Stapelhöhe und einem Durchmesser von 
jeweils maximal 1 Meter außerhalb von 
öffentlichen Straßen und von Grün- und 
Erholungsanlagen im Sinne des § 2 dieser 
Polizeiverordnung.
(3) Lagerfeuer im Rahmen öffentlicher und 
privater Veranstaltungen auf öffentlichen 
Straßen und in Grün- und Erholungsan-
lagen im Sinne von § 2 dieser Polizeiver-
ordnung sowie offene Feuer im Rahmen 
öffentlicher Veranstaltungen zur Pflege 
des Brauchtums (z. B. Ostern, Walpurgis) 
bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der 
Ortspolizeibehörde. 
Die Erlaubnis ist zwei Wochen vor dem 
Abbrenntag durch den Verantwortlichen 
einzuholen. Der Antrag muss die Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers, 
wenn er nicht selbst der Verantwortliche 
ist, enthalten. In Kleingartenanlagen ist 
mit der Antragstellung des Vorstandes für 
offene Feuer im Rahmen öffentlicher Ver-
anstaltungen zur Pflege des Brauchtums 
zugleich die Zustimmung des Grund-
stückseigentümers gegeben. Der Verant-
wortliche hat die Erlaubnis am Abbrenn-
tag mitzuführen. 
(4) Bei anderen Lagerfeuern im Rahmen 
öffentlicher und privater Veranstaltungen 
kann die Ortspolizeibehörde ausnahms-
weise die Erlaubnis erteilen. 
(5) Für das Abbrennen des Feuers ist gut 
abgelagertes, trockenes und naturbelas-
senes Holz oder handelsübliches Grill-
material (z. B. Grillbriketts, Holzkohle) zu 
verwenden. 
Naturbelassenes Holz im Sinne dieser 
Polizeiverordnung ist Holz, welches ledig-
lich einer dem Abs. 2 bis Abs. 4 zweckent-
sprechenden mechanischen Bearbeitung 
(Spalten und Sägen) unterzogen wurde 
und vorher keiner anderweitigen Verwen-
dung gedient hat. Das Feuer ist so abzu-
brennen, dass hierbei keine unzumutba-
ren Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft, insbesondere 
durch Rauchentwicklung oder Funkenflug, 
entstehen.

Abschnitt 5 – Anbringen von Hausnummern 

§ 19
Hausnummern

(1) Die Hauseigentümer haben ihre Ge-
bäude spätestens an dem Tag, an dem sie 
bezogen werden, mit der von der Stadt 
Zwickau festgesetzten Hausnummer in 
arabischen Ziffern zu versehen. 
(2) Die Hausnummern müssen von der 
Straße aus, in die das Haus einnummeriert 
ist, gut lesbar sein. Unleserliche Haus-
nummernschilder sind unverzüglich zu 
erneuern. 
(3) Die Hausnummern sind in einer Höhe 
von nicht mehr als 3 Metern an der der 
Straße zugekehrten Seite des Gebäudes 
unmittelbar über oder neben dem Gebäu-
deeingang anzubringen. Befindet sich der 
Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite 
des Gebäudes, so sind die Schilder der 
dem Grundstückszugang nächstgelegenen 
Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, 
die von der Straße zurückliegen, können 
die Hausnummern am Grundstückszu-
gang angebracht werden.

Abschnitt 6 – Schlussbestimmungen 

§ 20
Zulassung von Ausnahmen

Entsteht für den Betroffenen eine unzu-
mutbare Härte, so kann die Ortspolizei-
behörde Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern 
keine überwiegenden öffentlichen Interes-
sen entgegenstehen. Sonstige Ausnahme-
regelungen in dieser Polizeiverordnung 
bleiben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 39 
Abs. 1 des Sächsischen Polizeibehörden-
gesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.	 entgegen § 3 Abs. 1 plakatiert, be-

schildert oder nicht dafür zugelassene 
Flächen beschriftet, bemalt oder be-
sprüht;

2.	 entgegen § 4 Abs. 1 Tiere so hält oder 
beaufsichtigt, dass andere Menschen, 
Tiere oder Sachen belästigt oder ge-
fährdet werden;

3.	 entgegen § 4 Abs. 2 nicht dafür sorgt, 
dass Tiere auf öffentlichen Straßen 
nicht ohne geeignete Aufsichtsperson 
frei herumlaufen;

4.	 entgegen § 4 Abs. 3 nicht dafür sorgt, 
dass sein Hund angeleint ist;

5.	 entgegen § 4 Abs. 4 ein Tier nicht von 
allgemein zugänglichen Sport- und 
Spielplätzen und ausgewiesenen Liege-
wiesen fernhält;

6.	 entgegen § 4 Abs. 5 nicht dafür sorgt, 
dass sein Hund einen Maulkorb trägt, 
bzw. an der kurzen Leine geführt wird;

7.	 entgegen § 4 Abs. 7 das Halten gefähr-
licher Tiere der Ortspolizeibehörde 
nicht unverzüglich anzeigt;

8.	 entgegen § 5 Abs. 2 die durch Tiere 
verursachten Verunreinigungen nicht 
unverzüglich beseitigt;

9.	 entgegen § 5 Abs. 3 als Tierhalter bzw. 
-führer kein geeignetes Hilfsmittel für 
Aufnahme und Transport von Tierkot 
mitführt oder dieses auf Verlangen 
nicht vorweist;

10.	 entgegen § 6 Abs. 1 Tiere füttert;
11.	 entgegen § 6 Abs. 2 Futter ablegt, bzw. 

Futterstellen anlegt oder unterhält;
12.	 entgegen § 7 Abs. 1 auftretenden Rat-

tenbefall auf eigenen bzw. tatsächlich 
genutzten bebauten und unbebauten 
Grundstücken innerhalb der geschlos-
senen Ortschaft nicht bekämpft oder 
die Feststellung von Rattenbefall und 
die eingeleiteten Maßnahmen der 
Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich 
anzeigt.

13.	 entgegen § 7 Abs. 2 Abfallstoffe, vor 
allem Küchen- und Futterabfälle, Müll 
und Gerümpel von allen Ratten leicht 
zugänglichen Orten nicht entfernt.

14.	 entgegen § 7 Abs. 3 Rattengift als Vertil-
gungsmittel so auslegt, dass Menschen 
und Tiere gefährdet werden.

15.	 entgegen § 7 Abs. 4 nach der Been-
digung der Rattenbekämpfung die 
Rattenlöcher mit hierzu geeigneten 
Mitteln nicht verschließt oder nicht 
sonstige Vorkehrungen trifft, die einen 
neuen Rattenbefall unmöglich macht 
oder diesen erschwert.

16.	 entgegen § 7 Abs. 5 als Verpflichteter 
zur Bekämpfung von Rattenbefall den 
Beauftragten der Ortspolizeibehörde 
zur Feststellung des Rattenbefalls und 
zur Überwachung der Rattenbekämp-
fung das Betreten seines Grundstü-
ckes nicht gestattet oder die entspre-
chende Auskunft auf Verlangen nicht 
erteilt.

17.	 entgegen § 8 Abs. 1 Fahrzeuge ab-
spritzt;

18.	 entgegen § 8 Abs. 2 Reinigungsvorgän-
ge vornimmt;

19.	 entgegen § 8 Abs. 3 Ölwechsel durch-
führt;

20.	entgegen § 9 Abs. 1 die Nachtruhe 
anderer mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar stört;

21.	 entgegen § 9 Abs. 3 lärmintensive 
Arbeiten durchführt oder unangemes-
sene Lautäußerungen nicht unterlässt;

22.	 entgegen § 10 Abs. 1 Rundfunk- und 
Fernsehgeräte, Beschallungsanlagen, 
Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-
mente sowie sonstige mechanische 
oder elektroakustische Geräte zur 
Lauterzeugung so benutzt, dass andere 
unzumutbar belästigt werden;

23.	 entgegen § 10 Abs. 2 Geräte oder Inst-
rumente benutzt;

24.	 entgegen § 11 Abs. 1 an Werktagen in 
der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr 
Wertstoffe in die dafür vorgesehenen 
Behälter einwirft;

25.	 entgegen § 11 Abs. 2 Abfälle, Wertstoffe 
oder andere Gegenstände auf oder 
neben die Wertstoffsammelbehälter 
stellt oder legt;

26.	entgegen § 11 Abs. 3 größere Abfall-
mengen oder Abfälle, die in Haushal-
ten oder Gewerbebetrieben anfallen, 
in die zur allgemeinen Benutzung 
aufgestellten Abfallbehälter einbringt;

27.	 entgegen § 12 mit einem Böller schießt 
oder mit einer Vorderladerwaffe Salut 
schießt;

28.	entgegen § 13 Abs. 1 a) aggressiv oder 
aufdringlich bettelt;

29.	entgegen § 13 Abs. 1 b) andere Personen 
durch aufdringliches oder aggressives 
Verhalten belästigt;

30.	entgegen § 13 Abs. 1 c) sich in einem 
erkennbaren Rauschzustand, hervor-
gerufen durch Alkohol oder andere 
berauschende Mittel, aufhält;

31.	 entgegen § 13 Abs. 1 d) die Notdurft ver-
richtet, 

32.	 entgegen § 14 Abs. 1 Verunreinigungen 
vornimmt;

33.	 entgegen § 14 Abs. 2 a) Fahrzeuge be-
nutzt;

34.	 entgegen § 14 Abs. 2 b) auf hierfür 
nicht besonders freigegebenen Flächen 
lagert oder dort übernachtet;

35.	 entgegen § 14 Abs. 2 c) Pflanzen oder 

Pflanzenteile entnimmt, abbricht, ab-
schneidet oder abpflückt;

36.	entgegen § 14 Abs. 2 d) in Brunnen 
oder Wasserbecken badet, bzw. Tiere 
darin baden lässt oder als Sorgeberech-
tigter das Baden seines Kindes duldet;

37.	 entgegen § 14 Abs. 3 reitet;
38.	 entgegen § 14 Abs. 4 Eisflächen betritt;
39.	entgegen § 15 transportable Abfallbe-

hälter oder feuerfeste Aschebehälter 
nicht oder nicht in angemessener 
Größe aufstellt oder rechtzeitig ent-
leert oder jeweils nach Ende der Ge-
schäftszeit nicht entfernt oder Abfälle 
im Umkreis, die seiner Einrichtung 
zuzuordnen sind, nicht unverzüglich 
entfernt oder entfernen lässt; 

40.	entgegen § 16 auf allgemein zugäng-
lichen Spiel- und Sportplätzen Alkohol 
verzehrt, andere Rauschmittel benutzt 
oder Glasflaschen mitführt;

41.	 entgegen § 17 Abs. 1 eine öffentliche 
Veranstaltung nicht anzeigt;

42.	 entgegen § 17 Abs. 3 bei einer öffent-
lichen Veranstaltung Glasbehältnisse 
benutzt oder mitführt;

43.	 entgegen § 18 Abs. 1 ein Feuer ab-
brennt, obwohl er dazu keine Erlaubnis 
besitzt;

44.	entgegen § 18 Abs. 3 nicht die schriftli-
che Erlaubnis einholt oder die Erlaub-
nis am Abbrenntag nicht mit sich 
führt;

45.	 entgegen § 18 Abs. 5 anderes Brenn-
material verwendet oder das Feuer so 
abbrennt, dass hierbei unzumutbare 
Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft entstehen;

46.	entgegen § 19 Abs. 1 als Hauseigen-
tümer die Gebäude nicht mit den fest-
gesetzten Hausnummern versieht;

47.	 entgegen § 19 Abs. 2 unleserliche Haus-
nummernschilder nicht unverzüglich 
erneuert oder Hausnummern nicht 
entsprechend § 19 Abs. 3 anbringt.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme 
nach dieser Polizeiverordnung zugelassen 
worden ist.
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach 
§ 39 Abs. 2 des Sächsischen Polizeibe-
hördengesetzes und § 17 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit 
einer Geldbuße von bis zu 5.000 € geahn-
det werden.

§ 22
Einziehung von Gegenständen

Gemäß § 39 Abs. 3 des Sächsischen Polizei-
behördengesetzes können in den Fällen 
der §§ 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 und 16 
Gegenstände auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht oder die zu ihrer Vorbe-
reitung oder Begehung verwendet worden 
sind, eingezogen werden.

§ 23
Inkrafttreten

(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tag 
nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung 
gegen umweltschädliches Verhalten und 
Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffent-
lichen Beeinträchtigungen und über das 
Anbringen von Hausnummern in der 
Stadt Zwickau (PolVO) vom 02.10.2013, in 
der Fassung der 1. Änderungspolizeiver-
ordnung vom 05.10.2015, außer Kraft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Diese Verordnung wird hiermit aus-
gefertigt und ist unter Hinweis auf § 4 
Abs. 4 SächsGemO öffentlich bekannt zu 
machen.

Zwickau, den 29.09.2023

Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der SächsGemO beim Zustande-
kommen dieser Verordnung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Verordnung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Verordnung ver-
letzt worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Stadt 
Zwickau unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Internationale Studierende der 
WHZ starten ins Studium 

Für 50 junge Menschen aus der ganzen 
Welt hat das neue Semester schon begon-
nen. Sie haben in den vergangenen zwei 
Wochen intensiv Deutsch gelernt, um sich 
auf ihr Studium an der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau (WHZ) vorzubereiten.  

Die meisten Gast-Studierenden kommen 
aus Korea, Kirgisistan und der Ukraine. 
Aber auch junge Menschen aus Tschechi-
en, Belgien und Indien sind nach Zwickau 
gekommen, um ein Semester oder ihr 
komplettes Studium hier zu absolvieren. 
„Die Teilnehmerzahl hat sich wieder sta-
bilisiert auf das Vor-Corona-Niveau“, sagt 
Prof. Ines-Andrea Busch-Lauer. Die Eng-
lisch-Professorin der WHZ organisiert die 

Vorbereitungskurse seit vielen Jahren. „Wir 
arbeiten auf verschiedenen Niveaustufen 
von Anfängerkurs bis Fortgeschrittene. 
Unsere Dozierenden sind erfahrene Lehr-
kräfte mit internationaler Herkunft. Sie 
vermitteln nicht nur die Sprache, sondern 
geben den Studierenden auch wertvolle 
Tipps, die helfen, sich in Zwickau und im 
deutschen Hochschulsystem zurechtzu-
finden.“ 
Zum Rahmenprogramm des Kurses ge-
hörten Besuche von Restaurants, Cafés, 
Museen und Veranstaltungen in Zwickau, 
eine Exkursion nach Leipzig sowie eine 
Welcome-Party am 24. Oktober im Studen-
tenclub Tivoli. 
� www.fh-zwickau.de

� F OTO: W H Z /S.  VO G E LSA N G

„Kamera Sensibel“ widmet  
sich psychischen Erkrankungen
V E R A N STA LTU N G I N D E R STA DT B I B L I OT H E K

Die SOLIDARSOZIALRING gGmbH veran-
staltet in diesem Jahr erneut die „Kamera 
Sensibel“. Die Veranstaltung am Mittwoch, 
dem 18. Oktober, ab 16.30 Uhr in der 
Stadtbibliothek widmet sich psychischen 
Erkrankungen und bietet eine einzigartige 
Gelegenheit zur interdisziplinären Diskus-
sion und zum Erfahrungsaustausch.

Höhepunkt wird die Vorführung des be-
eindruckenden Dokumentarfilms „Neben 
der Spur – von der Depression aus der 
Bahn geworfen“ von Andrea Rothenburg 
sein. Der Film begleitet die bewegenden 
Geschichten von Hanna, Kati, Martin, 
Popey und Sascha, die mit ihren individu-

ellen Herausforderungen und Strategien 
im Umgang mit Depressionen konfron-
tiert sind. Der Film regt zur Reflexion 
über Fragen des Lebens an und ermutigt 
zur Auseinandersetzung mit Vorurteilen. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, 
gemeinsam mit Fachexperten, Betroffe-
nen, Angehörigen sowie professionellen 
Unterstützenden aus verschiedenen 
Arbeitsbereichen an einer Podiumsdis-
kussion teilzunehmen. Diese Diskussion 
bietet Raum für einen offenen Austausch 
über bewährte Strategien im Umgang mit 
Depressionen und die Herausforderungen, 
die sich im Leben der Betroffenen stellen. 
� www.psychiatrie-sax.de

S I TZU N G ST E R M I N E

 Bau- und Verkehrsausschuss
am 9. Oktober 2023, 16 Uhr, Rathaus, 
Hauptmarkt 1, 1. OG, Bürgersaal	
Aus der Tagesordnung:
Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen
-	 Vorhabenbeschluss für die Maßnahme: Grundhafte 

Erneuerung Döhnerstraße im Abschnitt zwischen 
Antonstraße und Julius-Seifert-Straße

-	 Vorhabenbeschluss für die Maßnahme: Grundhafte 
Erneuerung der Straße Florian-Geyer-Weg zwischen 
Karl-Keil-Straße und Haus Nr. 19

-	 Vorhabenbeschluss für die Maßnahme: Grundhafte 
Erneuerung der Feodorstraße und Vergabe weiter-
führender Planungsleistungen

-	 Vergabe von Planungsleistungen für die Maßnahme: 
Marienthaler Straße – Erneuerung im Abschnitt 
zwischen Marienthaler Straße 171 bis Waldstraße

-	 Vorhabenbeschluss Sanierung Außenanlagen Kita 
Regenbogenland, Salutstraße 8, 08066 Zwickau

-	 Vorhabenbeschluss Bauvorhaben Kita Paulus, 2. BA, 
Martin-Andersen-Nexö-Straße 21, 08060 Zwickau

-	 Vergabe von Bauleistungen; Sanierung Kindertages-
stätte Planitzer Kinderwelt, Ernst-Grube-Straße 21, 
08062 Zwickau, Los 22 Baumeisterund Abbruch-
arbeiten

-	 Vergabe von Bauleistungen; Sanierung Kindertages-
stätte Planitzer Kinderwelt, Ernst-Grube-Straße 21, 
08062 Zwickau, Los 12 Elektroinstallation- und Blitz-
schutz

 Finanzausschuss
am 10. Oktober 2023, 16 Uhr, Rathaus, 
Hauptmarkt 1, 1. OG, Bürgersaal	
Aus der Tagesordnung:
Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen	
-	 Vergabebeschluss zur Fahrzeugbeschaffung
-	 Vergabe der arbeitsmedizinischen Betreuung der 

Stadtverwaltung Zwickau
-	 Vertragsänderung zur Umsetzung des Projektes 

GRÜNDERZEIT Zwickau durch BIC Zwickau GmbH 
und künftige Finanzierung

-	 Vorhabenbeschluss und Bereitstellung überplan

mäßiger Mittel zum Bauvorhaben „Erneuerung 
Finkenweg in Zwickau“

-	 Vergabe von Planungsleistungen; Sanierung der 
Sporthalle im Sportforum Eckersbach „Sojus“, 
Wostokweg 31, 08066 Zwickau, Los 2 Technische Aus-
rüstung HLS

-	 Vergabe von Planungsleistungen; Sanierung der 
Sporthalle im Sportforum Eckersbach „Sojus“, 
Wostokweg 31, 08066 Zwickau, Los 3 Technische Aus-
rüstung Elektro

 Ortschaftsrat Cainsdorf
am 11. Oktober 2023, 17.30 Uhr, Turner-
heim Cainsdorf, Wilkauer Straße 56
Aus der Tagesordnung:
Verschiedenes
-	 Auswertung und Stand Veranstaltungsplanung 2023 

im Ortsteil Cainsdorf
-	 Auswertung Stadtratssitzung mit Schwerpunkt  

HH-Eckpunkte 2024/2025 und Vorbereitung der 
Wahlen 2024

-	 Stand und Probleme der Arbeit am und im Objekt 
Turnerheim Cainsdorf

 Ortschaftsrat Mosel
am 17. Oktober 2023, 18 Uhr, Mosel, Rat-
haus, Dänkritzer Straße 21
Aus der Tagesordnung:
Bürgersprechstunde
Verschiedenes
-	 Seniorenweihnachtsfeier
-	 Herbstputz
-	 Bürgerhaushalt 2023/2024
-	 Planung weiterer Veranstaltungen

Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sind zum öffentlichen Teil der Sitzungen 
herzlich eingeladen. Die Tagesordnungen 
werden ortsüblich bekannt gegeben, d. h. 
jeweils bis spätestens drei Tage vor der 
Sitzung an der Bekanntmachungstafel im 
Erdgeschoss des Rathauses, Hauptmarkt 1, 
ausgehängt.
� www.zwickau.de/ratsinfo
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Zweite Öffentliche Auslegung zum geänderten Entwurf des Bebauungsplanes  
Nr. 117 für das Gebiet Zwickau zwischen Reinsdorfer Straße und Golfplatz,  
Wohnungsbau nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in der 
Sitzung am 28.09.2023 gebilligte und zur 
zweiten Auslegung bestimmte geänderte/
ergänzte Entwurf eines Bebauungsplanes 
nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die dazugehörige Begründung mit 
Umweltbericht und die nach Einschätzung 
der Stadt wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Informationen 
wie z. B. Gutachten und Stellungnah-
men liegen in der Zeit vom 16.10.2023 
bis 03.11.2023 in der Stadtverwaltung 
Zwickau, im Foyer des Stadtplanungsam-
tes, 3. Obergeschoss, Katharinenstraße 11, 
08056 Zwickau, während der Dienststun-
den Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntma-
chung ist im Internet auf der Homepage 
der Stadt Zwickau (www.zwickau.de unter 
politik/aktuelles/bekanntmachungen) 
eingestellt. 
Gleichzeitig können die Planunterlagen  
ab Auslegungsbeginn im Internet auf  
der Homepage der Stadt Zwickau  
(www.zwickau.de/beteiligungen) Öffent-
liche Auslegungen nach dem BauGB und 
über das Beteiligungsportal des Freistaates 
Sachsen: https://buergerbeteiligung.sach-
sen.de eingesehen werden.
Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im 
Internet und die Frist zur Stellungnahme 
wird auf der Grundlage von § 4a Abs.3 
BauGB angemessen verkürzt.
Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden. Hierzu kann die Kontakt-
anfrage auf der Startseite der Homepage 
der Stadt Zwickau und die E-Mailadresse: 
stadtplanungsamt@zwickau.de genutzt 
werden.

Verfügbare umweltbezogene  
Informationen:
Art der Information/Thematischer Inhalt
Umweltbericht
-	 Bewertung und Beschreibung Wirkfaktoren
-	Beschreibung und Bewertung Umwelt-

auswirkungen

-	Schutzgüter Mensch, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft und Klima, Landschafts-
bild, Landschaftserleben, naturbezogene 
Erholung, kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter

-	Entwicklungsprognose des Umwelt-
zustandes bei nicht Durchführung und 
Durchführung der Planung

-	Übersicht und Beschreibung der Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich

-	Eingriff-Ausgleich-Bilanzierung
-	Alternativenprüfung
-	Hinweise zur Durchführung der Umwelt-

überwachung
-	allgemein verständliche Zusammenfas-

sung
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung
-	Biotoptypen Bestand und Planung
-	Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 
-	Ermittlung der Ausgleichsabgabe
-	Darstellung der durchzuführenden Maß-

nahme 

Entwässerungskonzept
-	Beschreibung bestehende Verhältnisse, 

Lage, Baugrund, Grundwasser, Entwässe-
rung, Nutzung Grundstücke

-	technische Berechnungen, Ausgangswer-
te und Bemessung Regenwassermengen, 
Stauraumkanal, Regenrückhaltebecken, 
Schmutzwassermengen

-	bautechnischen Erläuterungen, Kapazi-
täten und Trassenbeschreibung Regen- 
und Schmutzwasserkanal, Erschlie-
ßungsstraßen

-	Lageplan des Entwässerungskonzepts
Baugrundgutachten
-	Angabe der Aufschlussarbeiten und 

Laborarbeiten, der Dokumentation  
der Ergebnisse und den Folgerungen  
für die Bauleitplanung, radiologische 
Messungen und deren Dokumen- 
tation.

Hydrologische Stellungnahme
-	Topographie der Baufläche und regionale 

Einordnungen

-	Geologische und hydrogeologische  
Situation

-	Schurfarbeiten, Kleinrammbohrungen
-	Versickerungsversuch
-	Ergebnisse Versickerungsversuch und  

Bewertung der hydrogeologischen Ver-
hältnisse

-	Bewertung der Versickerungsbedingun-
gen

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
-	Rechtliche Grundlagen und Methodik 

der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung

-	Festlegungen des geplanten Vorhabens
-	Biotop- und Nutzungsstruktur
-	grundsätzliche Vorhabenwirkungen
-	Relevanzprüfung – Auswahl und Be-

schreibung prüfrelevanter Arten (u. a. 
Säugetiere und Fledermäuse, Vögel, 
Kriechtiere, Käfer, Schmetterlinge)

-	Konfliktanalyse mit Prüfung der Aus-
lösung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände sowie Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Sicherung der konti-
nuierlichen ökologischen Funktionalität

-	keine Notwendigkeit der Ausnahmeprü-
fung gemäß §45 Abs. 7 BNatSchG

-	Anlagen – Untersuchung der Avifauna, 
Lageplan der Brutvögel, Protokoll zur 
naturschutzfachlichen Begutachtung des 
Baumbestandes bzgl. möglicher Vorkom-
men von saP-relevanten Käferarten

Immissionsprognose
-	Ermittlung der Immissionsbereiche und 

Angabe der Immissionsrichtwerte
-	Ermittlung und Berechnung der einwir-

kenden Schallquellen hinsichtlich Gewer-
be und Verkehrslärm

-	Angabe notwendiges Schalldämm-Maß 
der Außenbauteile

-	Zusammenfassung der Ergebnisse
Stellungnahmen von Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange
-	Bodenfruchtbarkeit, Bodenverbrauch von 

Landwirtschaftsflächen, Bodenfunktion
-	Grundwasserschutz, Grundwassersanie-

rung, Wassererosionsgefährdung
-	Niederschlagswasser, Drosselabfluss, 

wild abfließendes Wasser, Versickerungs-
fähigkeit

-	Naturschutz, Eingriffs-Ausgleichsbilan-
zierung und Maßnahmen, Landschafts-
bild

-	Bewertung Immissionsschutz
-	schädliche stoffliche Bodenveränderun-

gen
-	Kaltluftentstehungsgebiet, klimatische 

Funktionen
-	Hinweis zu Altbergbau (Steinkohle), 

aktiven Bergbau (Kiesgrube), Hohlraum-
gebieten und zur Haldensanierung

-	archäologische Relevanz des Vorhaben-
areals, Genehmigungserfordernis von 
Bodeneingriffen

-	Waldabstand

Über die Bereitstellung der Planunterlagen 
ab 16.10.2023 im Foyer des Stadtplanungs-
amtes wird hiermit informiert.

Fachliche Auskünfte:
-	Stephan Becker, Telefon: 0375-836111,  

zuständiger Stadtplaner
-	Vertretung: Dipl.-Ing. Jens Raußer, Tele-

fon: 0375-836100, Amtsleiter Stadtpla-
nung

Entsprechend § 4a Abs. 3 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) ist zu den Änderungen/
Ergänzungen erneut auszulegen und die 
Stellungnahmen auf der Grundlage von 
§ 4 Abs. 2 BauGB sind erneut einzuholen. 
Diese zweite Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB wird gleichzeitig mit der Einholung 
der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB 
auf der Grundlage von § 4a Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. Dabei wird bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu den geänderten 
oder ergänzten Teilen abgegeben werden 
können.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
gemäß §§ 3 Abs. 2 BauGB und 4a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben können.

Zwickau, 02.10.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 319 für das Gebiet Zwickau,  
Stadtteil Cainsdorf, Kirchstraße Wohnungsbau
Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in der 
Sitzung am 26.06.2008 als Satzung be-
schlossene 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 319 für das Gebiet Zwickau, Stadt-
teil Cainsdorf, Kirchstraße Wohnungsbau 
wurde mit Verfügung des Landkreises 
Zwickau, Landratsamt die Genehmigung 
vom 08.10.2008, AZ: 1512.621.41.416 mit 
einer Auflage und einem Hinweis erteilt. 
Die Erteilung der Genehmigung wird hier-
mit bekannt gemacht, die Auflage und der 
Hinweis wurden beachtet. 

Die Satzung zur 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 319 für das Gebiet Zwickau, 
Stadtteil Cainsdorf, Kirchstraße Woh-
nungsbau wurde am 04.10.2023 ausgefer-
tigt und tritt am 06.10.2023 in Kraft. 
Jedermann kann nach § 10 Abs. 3 BauGB 
die genehmigte 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 319 für das Gebiet Zwickau, 
Stadtteil Cainsdorf, Kirchstraße Woh-
nungsbau mit Begründung ab diesem Tag 
in der Stadtverwaltung Zwickau, Stadt-
planungsamt, 3. Obergeschoss, Kathari-
nenstraße 11, 08056 Zwickau während der 
Dienststunden einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen.

Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB wird der in 
Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassen-
den Erklärung ergänzend auch im Internet 
unter www.zwickau.de und im Beteili-
gungsportal des Freistaates Sachsen unter 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de 
eingestellt und damit zur Einsicht vor-
gehalten.

Die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes sowie nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen. Das gleiche 

gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 Absatz 1 
BauGB).
Hiermit werden die Voraussetzungen für 

die Geltendmachung der Verletzungen 
von Vorschriften sowie die Rechtsfolgen 
entsprechend § 215 Abs. 2 BauGB bekannt-
gemacht.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu bean-
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird 
hingewiesen.

Weitere Hinweise:
I. Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Sächsischen Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.	 die Oberbürgermeisterin dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.	 vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

II. Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 	
auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann 	
diese Verletzung geltend machen. 

Zwickau, den 04.10.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin
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Zweite Öffentliche Auslegung zum geänderten Entwurf des Bebauungsplanes  
Nr. 121, für das Gebiet Zwickau-Schedewitz, zwischen Planitzer Straße und  
Obersteigerweg, Wohn- und Mischgebiet nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in der 
Sitzung am 28.09.2023 gebilligte und zur 
zweiten Auslegung bestimmte geänderte/
ergänzte Entwurf eines Bebauungsplanes 
nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die dazugehörige Begründung mit 
Umweltbericht und die nach Einschätzung 
der Stadt wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Informationen 
wie z. B. Gutachten und Stellungnah-
men liegen in der Zeit vom 16.10.2023 
bis 03.11.2023 in der Stadtverwaltung 
Zwickau, im Foyer des Stadtplanungsam-
tes, 3. Obergeschoss, Katharinenstraße 11, 
08056 Zwickau, während der Dienststun-
den Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntma-
chung ist im Internet auf der Homepage 
der Stadt Zwickau (www.zwickau.de unter 
politik/aktuelles/bekanntmachungen) 
eingestellt. 
Gleichzeitig können die Planunterlagen  
ab Auslegungsbeginn im Internet auf  
der Homepage der Stadt Zwickau  
(www.zwickau.de/beteiligungen) Öffent-
liche Auslegungen nach dem BauGB und 
über das Beteiligungsportal des Freistaates 
Sachsen: https://buergerbeteiligung.sach-
sen.de eingesehen werden.
Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im 
Internet und die Frist zur Stellungnahme 
wird auf der Grundlage von § 4a Abs.3 
BauGB angemessen verkürzt.
Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden. Hierzu kann die Kontakt-
anfrage auf der Startseite der Homepage 
der Stadt Zwickau und die E-Mailadresse: 
stadtplanungsamt@zwickau.de genutzt 
werden.

Umweltbezogene Informationen zu den 
geänderten/ergänzten Teilen:
Infolge der Stellungnahmen, die im Rah-
men der Beteiligungen der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 und der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB zum Entwurf 07/2022 einge-
gangen sind, wurde der Entwurf geändert/
ergänzt. Zu den geänderten und ergänzten 

Teilen des 2. Entwurfs sind folgende um-
weltbezogene Informationen auf Grundla-
ge des Umweltberichts, der geänderten/er-
gänzten Gutachten und Fachbeiträge sowie 
Stellungnahmen der Behörden verfügbar:
Schutzgut/Art der vorhandenen Information
Tiere und Pflanzen/ biologische Vielfalt
Artenschutzbeitrag vom 24.10.2022
- Artenschutzrechtlicher Ausgleich für den 

Verlust von Vermehrungs- und Ruhe-
stätten von Brutvögeln innerhalb des 
Plangebietes

- Artenschutzrechtlicher Ausgleich bzgl. 
Zauneidechsen und Weinbergschnecken 
außerhalb des Plangebietes

Tektur zum Artenschutzbeitrag vom 
21.06.2023
-	Artenschutzrechtliche Prüfung und Emp-

fehlung von Vermeidungs-, Minderungs- 
und Kompensationsmaßnahmen für 
Brutvögel, Reptilien, Weinbergschnecken

- Keine erheblichen Beeinträchtigungen 
unter Berücksichtigung der empfohlenen 
Maßnahmen 

Stellungnahmen Landratsamt Zwickau 
vom 09.09.2022, 14.02.2023, 26.04.2023 
und 15.06.2023 (Anlagen 3, 4, 5 und 6 der 
Begründung)
- Bereitstellung der Umsiedlungsfläche 

Zauneidechsen innerhalb des FND 
„Tannersberg/Neukirchen“ durch den 
Landkreis Zwickau

- Bestätigung der Richtigkeit der Waldflä-
chenbilanz und Mitteilung zum Prozede-
re Waldumwandlung und Waldrodung

- Umsiedlung Zauneidechsen – Aufnahme 
und Beschreibung des Gestaltungskon-
zeptes für die Durchführung der CEF-
Maßnahme im Bebauungsplan und der 
Begründung

- Vor Umsiedlung der Zauneidechsen ist 
vor Ort eine Bauanlaufberatung mit dem 
Landratsamt Zwickau durchzuführen

- Bereitstellung der Umsiedlungsfläche für 
Weinbergschnecken innerhalb des FND 
„Tannersberg/Neukirchen“ durch den 
Landkreis Zwickau 

Boden
Nachtrag zum Baugrundgutachten im 
Stadium einer Baugrundvoruntersuchung 
vom 16.03.2023
- Ermittlung des Wasserdurchlässigkeits-

beiwertes
- Bestätigung des Verdachts schädlicher 

Bodenveränderungen im Sinne einer Alt-
ablagerung auf Teilflächen; Abgrenzung 
der Altablagerung incl. Analytik

Bodenschutzrechtliche Beurteilung Land-
ratsamt Zwickau vom 29.06.2023 (Anlage 7 
der Begründung)

- Zustimmungsfähigkeit der Planung bei 
Aufnahme der Kennzeichnung in Plan-
zeichnung und textliche Festsetzungen 
bzgl. Nachweisführung, dass im Hinblick 
auf den Wirkungspfad Boden-Mensch 
keine Gefährdung besteht, sowie Ergän-
zung der Begründung

- Beschreibung notwendiger Boden-
untersuchungen, differenziert nach 
bauplanungsrechtlich festgesetzten 
Nutzungsarten für die nicht überbauten 
Freiflächen im Bereich der ausgewiese-
nen schädlichen Bodenveränderungen 

- Beschreibung der Untersuchungsme-
thodik und deren Bewertung sowie das 
Erfordernis der Mitteilung der Untersu-
chungsergebnisse an die untere Boden-
schutzbehörde

-	Zulässiger Verzicht auf Untersuchungen, 
wenn Wirkungspfad Boden-Mensch durch 
das Aufbringen standortfremden Boden-
materials wirksam unterbrochen wird

- Bodenschutzrechtliche Zustimmung nur 
unter Berücksichtigung des „Mustererlas-
ses zur Berücksichtigung von Flächen 
mit Bodenbelastungen, insbesondere 
Altlasten, bei der Bauleitplanung und im 
Baugenehmigungsverfahren“ 

Wechselwirkungen der Schutzgüter	
- Durch Neubebauung auf bisher unver-

siegelten Flächen sind Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Flora, Fauna, Boden zu 
erwarten

- Erforderliche Minimierungs- und Ver-
meidungs- bzw. Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen berücksichtigen, ermitteln, 

festsetzen und umzusetzen – Darlegun-
gen im Umweltbericht

- Durch das Erhalten sowie Neuanpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern sowie 
umfangreicher interner und externer 
Ausgleichsmaßnahmen werden die 
Schutzgüter Pflanzen und Tiere positiv 
beeinflusst

- Vorprägung durch Planitzer Straße 
hinsichtlich der Wirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit, auf 
Pflanzen und Tiere

Mensch/Gesundheit
Schalltechnische Untersuchung vom Okto-
ber 2021
- Lärmeinwirkungen durch Straßenver-

kehr
- Aktive und passive Schallschutzmaßnah-

men
Ergänzende Untersuchungen vom 
15.05.2023 und 13.06.2023 zur Schalltechni-
schen Untersuchung von 10/2021
- Prüfung aktiver Schallschutzmaßnah-

men
- Ergänzung von Mindestgebäudehöhe im 

Mischgebiet MI 1
- Ergänzung von aufschiebend bedingten 

Zulässigkeiten in Teilen des Allgemeinen 
Wohngebietes – WA 1 und WA 2

Über die Bereitstellung der Planunterlagen 
ab 16.10.2023 im Foyer des Stadtplanungs-
amtes wird hiermit informiert.

Fachliche Auskünfte:
- Dipl. Geographin Romy Kain, Telefon: 

0375-836135, zuständige Stadtplanerin
- Vertretung: Herr Dipl.-Ing. Jens Raußer, 

Telefon: 0375-836100, Amtsleiter Stadt-
planung

Entsprechend § 4a Abs. 3 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) ist zu den Änderungen/
Ergänzungen erneut auszulegen und die 
Stellungnahmen auf der Grundlage von 
§ 4 Abs. 2 BauGB sind erneut einzuholen. 
Diese zweite Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB wird gleichzeitig mit der Einholung 
der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB 
auf der Grundlage von § 4a Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. Dabei wird bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu den geänderten 
oder ergänzten Teilen abgegeben werden 
können.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
gemäß §§ 3 Abs. 2 BauGB und 4a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben können.

Zwickau, 02.10.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

Ortsübliche Bekanntmachung  
zum Widerspruchsrecht zur Weitergabe von 
Daten aus dem Melderegister
Das Bundesmeldegesetz (BMG) ermäch-
tigt die Meldebehörde aus dem aktu-
ellen Melderegister zweckgebundene 
Auskünfte an Dritte weiterzugeben. 
Es handelt sich um die Übermittlung 
personenbezogener Daten
1. an Parteien, Wählergruppen und 

andere Träger von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen oder 
Abstimmungen auf staatlicher oder 
kommunaler Ebene im Rahmen von 
sog. Gruppenauskünften, § 50 Abs. 1, 5 
BMG. Auskünfte sind nur in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung voraus-
gehenden Monaten möglich.

2. an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk zum Zwecke der Veröffent-
lichung von Alters- und Ehejubiläen 
(Altersjubiläen sind der 70. Geburts-
tag, jeder 5. weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag jeder folgen-
de Geburtstag. Ehejubiläen sind das 
50. und jedes folgende Ehejubiläum.), 
§ 50 Abs. 2, 5 BMG sowie an die 
Sächsische Staatskanzlei zur Ehrung 
von Alters- und Ehejubilaren (Alters-
jubiläen sind in diesem Fall der 100., 
105. und jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen sind das 65., 70. und das 
75. Jubiläum), § 11 Sächsische Melde-
verordnung.

3. an Adressbuchverlage zur Veröffent-
lichung in Adressbüchern oder ähn-
lichen Nachschlagewerken, § 50 Abs. 
3, 5 BMG.

4. an öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaften – wenn Sie Familienange-
höriger eines Kirchenmitglieds sind, 
§ 42 Abs. 3 BMG. Für Kirchenmitglie-
der selbst besteht kein Widerspruchs-
recht.

5. an das Bundesamt für Personal-
management der Bundeswehr zum 
Zwecke der Übersendung von Infor-
mationsmaterial über Tätigkeiten in 

den Streitkräften (§ 36 Abs. 2 BMG 
i.V.m. § 58 c Soldatengesetz i.V.m. § 4 
Zweite Bundesmeldedatenübermitt-
lungsverordnung). Dies gilt nur für 
Personen, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Die Übermitt-
lung erfolgt jährlich bis zum 31.03. für 
Personen, die im Folgejahr volljährig 
werden. Die nächste Übermittlung 
betrifft daher Personen des Gebur-
tenjahrganges 2007.

Wahrnehmung des Widerspruchs-
rechts
Jeder Einwohner, der zum jeweiligen 
Zeitpunkt das 18. Lebensjahr vollendet 
hat bzw. wahlberechtigt ist, hat die Mög-
lichkeit, mit persönlicher Unterschrift 
gegenüber dem Bürgerservice der Stadt 
Zwickau (Hauptmarkt 1) der Weitergabe 
seiner Daten zu widersprechen. Die Ein-
reichung ist schriftlich oder persönlich 
möglich. Den Antrag hierfür finden Sie 
im Internet unter www.zwickau.de oder 
beim Bürgerservice im Rathaus. 

Öffnungszeiten: 
Mo, Mi	 07:00 – 13:00 Uhr
Di, Do	 08:00 – 18:00 Uhr
Fr, Sa	 08:00 – 13:00 Uhr

Die Eintragung von Übermittlungs-
sperren ist gebührenfrei und ohne Be-
gründung möglich. Die Sperre bleibt so 
lange wirksam, wie eine Person für eine 
Wohnung in Zwickau gemeldet ist bzw. 
bis die Sperre selbst wieder aufgehoben 
wird. Bereits früher eingelegte Wider-
sprüche zu den obenstehenden Punkten 
gelten weiterhin und brauchen nicht 
erneuert werden. 

Zwickau, den 06.10.2023
Constance Arndt
Oberbürgermeisterin

ZU ST E L LU N G E N

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

 Für Herrn                                     , wohnhaft: Strada 
Principala 7, 115200 Jud.AG Sat.Costesti, Rumänien, 
liegt beim Ordnungsamt der Stadt Zwickau, 
Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 209, folgendes 
Schrift-stück zur Abholung bereit: Bescheid vom 
03.07.2023, Aktenzeichen: GS 70.78878.5 BC 
 Für Herrn                      , zuletzt wohnhaft: Lamm-
straße 1, 76437 Rastatt, liegt beim Amt für Finanzen 
der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, 
Zimmer 127, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: Mahnung vom 18.07.2023, Kassenzeichen: 
45.74462.1 u.a. 
 Für Herrn                    , zuletzt wohnhaft: OT Rup-
pertsgrün, Ferdinand-Pucher-Straße 31, 08427 Frau-
reuth, liegt beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, 
Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 134, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: Verfügung vom 
28.08.2023, Kassenzeichen: 70.34646.8 u.a. 
 Für Herrn                              , zuletzt wohnhaft: 
Johannes-Dick-Straße 18, 09123 Chemnitz, liegt beim 
Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer Stra-
ße 62, Haus 3, Zimmer 127, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: Schreiben vom 04.07.2023, Kassen-
zeichen: 70.54136.5 
 Für Herrn                              , zuletzt wohnhaft: 
Untere Holzstraße 3, 08412 Werdau, liegt beim Amt 
für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, 
Haus 3, Zimmer 133, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: Schriftstück vom 08.09.2023, Kassenzei-
chen: 70.19137.6 
 Für Herrn                              , geb. am 11.12.1995, 
zuletzt wohnhaft: Innere Schneeberger Straße 4, 
08056 Zwickau, liegt beim Amt für Finanzen der 
Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 

140, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Mah-
nungen vom 05.09.2023, Kassenzeichen: 45.80171.0, 
45.77456.1, 45.76332.4, 45.77135.1, 45.79274.5 
 Für Herrn                         , zuletzt wohnhaft: 
bei                   , Straße der Nationen 85, 09113 Chem-
nitz, liegt beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, 
Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 127, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: Schreiben vom 
22.09.2023, Kassenzeichen: 01.10586.7 
 Für Herrn                         , wohnhaft: 17. Listopadu 
528, 43151 Klásterec nad Ohrí, Tschechische Republik, 
liegt beim Ordnungsamt der Stadt Zwickau, 
Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 209, folgendes 
Schrift-stück zur Abholung bereit: Bescheid vom 
07.08.2023, Aktenzeichen: GS 70.83167.5 BC
 Für Herrn                       , wohnhaft: Ul. Trideset l, 
Cetv““Rta 1, 4485 S. Bratanica, Bulgarien, liegt beim 
Ordnungsamt der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, 
Haus 3, Zimmer 209, folgendes Schriftstück zur 
Abho-lung bereit: Bescheid vom 07.08.2023, 
Aktenzeichen: GS 70.86294.3 BC
 Für Herrn                        , wohnhaft: Sutenovacka 
045, 36300 Novi Pazar, Serbien, liegt beim Ordnungs-
amt der Stadt Zwickau, Werdauer Str. 62, Haus 3, 
Zimmer 209, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: Bescheid vom 09.08.2023, Aktenzeichen: GS 
70.74567.8 BC 
 Für Frau                                  , zuletzt wohnhaft: 
Robert-Müller-Straße 7, 08056 Zwickau, liegt beim 
Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 
62, Haus 3, Zimmer 140, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: Mahnung vom 05.09.2023, Kassen-
zeichen: 26.10371.3 
 Für Herrn                                                               , zuletzt 
wohnhaft: Nicolaistraße 1, 08056 Zwickau, liegt beim 
Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 
62, Haus 3, Zimmer 140, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: Schreiben vom: 30.08.2023, Kassen-
zeichen: 70.63252.8

 Für Herrn                                                              , 
wohnhaft: 96 Rue Guy le Normand, 29600 Plourin-
les-Morlaix, Frankreich, liegt beim Ordnungsamt 
der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, 
Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: Be-scheid vom 27.07.2023, Aktenzeichen: GS 
70.78976.7 BD 

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten 
Dienststelle dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 
18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 
Uhr in Empfang genommen werden.

Bekanntgabe
Die öffentliche Sitzung der Trägerver-
sammlung der Sparkasse Zwickau ist 
einberufen auf Dienstag, 12. Dezember 
2023, 15:00 Uhr im 5. OG Laterne, Haus 
der Sparkasse Zwickau in 08056 Zwi-
ckau, Crimmitschauer Straße 2

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorlage des Jahresabschlusses 2022 

der Sparkasse Zwickau
3. Bericht über die Arbeit des 

Verwaltungsrates 2022
4. Entlastung des Verwaltungsrates 

für das Geschäftsjahr 2022
5. Sonstiges

Zwickau, 26. September 2023
Carsten Michaelis
Vorsitzender der Trägerversammlung
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Ergebnis der Imageanalyse: Wer Zwickau  
einmal besucht hat, kommt gern wieder
G R U N D L AG E FÜ R E R A R B E I TU N G D E S STA DTM A R K E T I N G KO N Z E PT E S

Die Ergebnisse der Imageanalyse Zwickaus 
liegen vor. Diese war im Juni mit einer Um-
frage gestartet. Daran schlossen sich eine 
Analyse ausgewählter Medien, die Diskus-
sion in Fokusgruppen und eine Befragung 
von „Stakeholdern“ an. Die Studie, die von 
der Conoscope GmbH aus Leipzig erarbeitet 
wurde, bildet nun die Grundlage für die 
Erarbeitung des Stadtmarketingkonzeptes 
und steht auf den städtischen Internetsei-
ten zum Download zur Verfügung.

 Ausgewählte Befragungsergebnisse
An der Umfrage hatten gut 2.200 Perso-
nen teilgenommen, davon mehr als 1.200 
aus Zwickau und über 1.000 aus Sachsen 
und weiteren Bundesländern. Eines der 
Ergebnisse der repräsentativen Befragung 
ist, dass Personen, die schon einmal in 
Zwickau waren, gerne wiederkommen. 
Zwickau und die Region werden dabei vor 
allem mit der Automobil- und Zuliefer-
industrie in Verbindung gebracht. Heimat, 
Bergbau und Sport spielen gerade für die 
Zwickauer eine Rolle. Begriffe wie „Tou-
rismus“, „Innovations- und Forschungs-
standort“ sowie „prominente Menschen“ 
werden jedoch nur wenig genannt.
Die Zwickauer selbst fühlen sich zu über 
70 % stark oder sehr stark mit ihrer Region 
verbunden. Nur 6 % haben eine schwa-
che oder sehr schwache Verbindung. 
Außerdem geben 70 % der Zwickauer an, 
mit hoher Sicherheit auch in Zukunft in 
der Stadt zu leben. Diejenigen, die über 
einen Wegzug intensiver nachdenken (ca. 
10 %), planen diesen aus beruflichen oder 
familiären Gründen oder aufgrund von 
ungünstigen Faktoren im aktuellen Wohn-
umfeld.
Befragt nach der Lebensqualität schätzen 
die Zwickauer insbesondere die An-
bindung an Schnellstraßen, Landschaft 
und Natur sowie die Freundlichkeit des 
Umfeldes. Möglichkeiten zur Mitgestal-
tung und zur Weiterbildung sind vorhan-
den. Das Sport- und Kulturangebot wird 
als vielfältig und gut eingeschätzt. Auf 
hinteren Plätzen landen die medizinische 
Versorgung, die den Menschen besonders 
wichtig ist, Verdienst- und Karrieremög-
lichkeiten, die Anbindung an den Zugfern-
verkehr sowie die Radinfrastruktur. Es fällt 
dabei auf, dass das Bild derjenigen, die von 
außen auf die Stadt schauen, durchweg 
positiver ist, als das der Stadtgesellschaft.
Dabei ist Zwickau, nach Meinung der 
meisten Menschen, vor allem für Fami-
lien und ältere Personen ein geeigneter 
Lebensort. Befragt, in welchen Bereichen 
sie sich bereits engagieren oder in Zukunft 

beteiligen würden, verweisen 57 % auf 
das bürgerschaftliche Engagement. Beim 
Stadtmarketingprozess wollen sich im-
merhin fast ein Drittel einbringen. Mehr 
als Dreiviertel der Teilnehmer haben kein 
Interesse, im Stadtrat mitzuwirken.

 Medien, Fokusgruppen und Experten
Das meistgenutzte Medium der Zwickau-
er, um sich zu informieren, ist das Radio. 
Das ergab die begleitende Medienanalyse. 
Danach folgen das Fernsehen und – mit 
Abstand – Facebook. Weniger als die Hälfte 
der Zwickauer nutzen Tageszeitungen und 
Online-Zeitungen. Überregionale Tages-
zeitungen spielen ebenso nur eine geringe 
Rolle wie Twitter (inzwischen X) oder 
Messen und Events.
Insgesamt halten die Bearbeiter von Cono-
scope fest, dass die Beiträge über Zwickau 
eher negativ ausfallen: Im Durchschnitt 
sei die Stimmung in den Medien negativ, 
sie konnte sich jedoch in den letzten zwei 
Monaten leicht verbessern.
Allerdings hat die mediale Berichterstat-
tung der letzten Jahre über Zwickau die 
Attraktivität der Stadt als Wohn- und 
Arbeitsort nachhaltig für die Befragten 
nur bedingt negativ beeinflusst. Von den 
Zwickauern gaben über 70 % an, dass die 
Beiträge sie nicht oder sogar positiv be-
einflusst hätten. Von den übrigen Sachsen 
und den Bewohnern anderer Bundesländer 
bestätigten um die 10 %, dass die Bericht-
erstattung einen etwas oder stark negati-
ven Einfluss gehabt hätte. Hingegen gaben 
jeweils über 20 % an, die Beiträge in den 
Medien habe sie eher positiv beeinflusst.

In den Fokusgruppen wurden unter ande-
rem die Radinfrastruktur und die Reduzie-
rung des Autoverkehrs diskutiert. Als Ziele 
wurden auch das Erzeugen von Aufbruchs-
stimmung und Gründergeist, die Bindung 
junger Leute oder die Erlebbarkeit von 
Kultur und Stadtleben genannt.
Die Interviews mit 17 Stakeholdern er-
gaben beispielsweise den Wunsch nach 
einem nachhaltigen Stadtmarketingkon-
zept. Der Fokus sollte auf das Image und 
das Selbstbild der Bevölkerung und auf 
mehr Sichtbarkeit und Kommunikation 
gelegt werden. Angesprochen wurden 
auch die Stadtentwicklung sowie Mobilität 
und Stadtbild.

 Ausblick
Das Büro für Wirtschaftsförderung startet 
nun die Ausschreibung für die Erarbeitung 
des Stadtmarketingkonzeptes, entspre-
chend des im April gefassten Stadtratsbe-
schlusses. Aus den daraufhin eingegan-
genen Angeboten werden entsprechend 
des Preises und der Angebotsqualität 
mindestens drei Firmen eingeladen, die 
sich in einer gemeinsamen Sitzung von 
Finanz- sowie Wirtschafts-, Umwelt- und 
Stadtentwicklungsausschuss präsentie-
ren. Nachdem hier die Auftragsvergabe 
entschieden wurde, soll das Konzept nach 
fünf Monaten vorliegen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Image-
analyse stehen auf den Internetseiten der 
Stadt Zwickau im Bereich „Planungen & 
Konzepte“ zum Download zur Verfügung: 
www.zwickau.de/planungenkonzepte

100 Einsatzkräfte üben am  
Biomasse-Heizkraftwerk
F E U E RW E H R E N U N D T H W FÜ R E R N ST FA L L  G E R Ü ST E T

Rund 100 Einsatzkräfte von Berufs- und 
Freiwilligen Feuerwehren sowie des 
technischen Hilfswerkes beteiligten sich 
am 21. September an einer groß angeleg-
ten Übung in der Straße Am Kraftwerk. 
Angenommen wurde, dass das Biomasse-
Heizkraftwerk (HKW) Zwickau-Süd nach 
einer Druckbehälterexplosion teilweise 
zerstört und im Außenbereich gelagerte 
Hackschnitzel dabei entzündet wurden. 
Vorbereitet wurde das Szenario durch das 
Feuerwehramt in enger Zusammenarbeit 
mit der Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH 
& Co. und der Bosch Energy and Building 
Solutions GmbH.

Nach der Alarmierung um 16 Uhr galt es 
gleich mehrere Aufgaben zu bewältigen: 
Neben der aufwändigen Brandbekämp-
fung musste eine vermisste Person im 
„zerstörten“ Gebäude gefunden und eine 
verletzte Person aus 17 Metern Höhe geret-
tet werden. Eine weitere Herausforderung 
stellte die Löschwasserversorgung dar. 
Angenommen wurde, dass vor Ort nicht 
ausreichend Wasser zur Verfügung steht. 
Die Entnahme erfolgte aus der Zwickauer 
Mulde im Bereich der Glück-Auf-Brücke 
und musste mit Tanklöschfahrzeugen 
zum Einsatzort gebracht werden. Ziel der 
Übung war, interne Alarmierungswege 
zu überprüfen, die Führungs- und Ein-
satzorganisation mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen aufzubauen und 
die Zusammenarbeit mit den eingesetzten 
Einsatzkräften zu erproben. Die Übung 
konnte gegen 19 Uhr beendet werden.

Für Marwin Kretschmer, stellvertretender 
Leiter des Feuerwehramtes und Abtei-
lungsleiter Einsatz/Technik/Rettungs-
dienst, verlief der Nachmittag erfolgreich: 
„Der Verlauf dieser Einsatzübung ist sehr 
zufriedenstellend, da alle beteiligten Kräf-
te ein hohes Engagement und eine große 
Fachkompetenz zeigten. Kleinere Mängel 
passieren fast immer. Diese zu identifi-
zieren und daraus zu lernen – dafür sind 
Übungen da!“ Dementsprechend wird in 
den kommenden Wochen eine detaillierte 
Auswertung vorgenommen.
Auch Mike Müller, Abteilungsleiter bei 
der ZEV und Geschäftsführer des Heiz-
kraftwerks Zwickau Süd, ist dankbar für 
die Übung: „Das Biomasse-Heizkraft-
werk Zwickau Süd deckt 40 Prozent des 
Wärmeenergiebedarfs der Stadt Zwickau. 
Damit spielt die Anlage eine zentrale Rolle 
für die hiesige Wärmeversorgung. Umso 
wichtiger ist es, dass wir auch im Ernstfall 
gerüstet sind und dank der Übung nun 
alle Beteiligten mit den Abläufen in einem 
Notfall vertraut sind.“
Stadt und HKW danken allen Einsatzkräf-
ten, die – zumeist ehrenamtlich – an der 
Übung teilnahmen. Beteiligt waren neben 
der Berufsfeuerwehr das Technische Hilfs-
werk, Ortsverband Zwickau, die Freiwillige 
Feuerwehr Reinsdorf sowie die Freiwil-
ligen Feuerwehren Auerbach, Crossen, 
Mitte, Oberhohndorf, Planitz, Pöhlau und 
Schneppendorf. Die Wehren aus Planitz, 
Marienthal und Schlunzig sicherten die 
Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr in 
der Crimmitschauer Straße ab.

12.09.2023
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Phase 1: Analyse

Abschlussbericht zur deutschlandweiten 
Bevölkerungsbefragung, zur Medienanalyse, zu den 
Fokusgruppen und Stakeholderinterviews sowie zu Ableitungen 
aus den Erkenntnissen

Sprechtage der IHK
Die IHK Chemnitz, Regionalkam-
mer Zwickau, Äußere Schneeberger 
Straße 34, bietet Unternehmern und 
Gründungsinteressenten regelmäßig 
kostenfreie Sprechtage an. Eine An-
meldung ist unbedingt erforderlich, 
Durchführung entsprechend der aktuell 
geltenden Corona-Verordnung – telefo-
nisch, virtuell oder persönlich.

-	Existenzgründungsberatung/ 
StarterCenter

	 kostenfreie, individuelle Beratung zu den ersten 
Schritten in die Selbständigkeit (Haupt- und 
Nebenerwerb) sowie zu gewerberechtlichen 
Bestimmungen und Erlaubnissen, Branchen-
informationen, individuelles Infomaterial, 
Konzeptprüfung 

	 tgl, 8 bis 14 Uhr, telefonisch, virtuell, 
persönlich (mit Terminvereinbarung)

	 Info/Anmeldung: Daniela Vollgold, Tel. 814-2360

-	Sprechtag Unternehmensnachfolge
	 Beratung zur Vorbereitung der Unternehmens-

nachfolge und Begleitung im Nachfolgeprozess
	 Donnerstag, 26. Oktober
	 Info/Anmeldung: www.ihk.de/chemnitz/ Ein-

gabe der VA-Nr. 1232221
	 Information: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340

-	Workshopreihe für Gründer und 
Jungunternehmer

	 Modul I/II: Dienstag, 17. Oktober
	 Modul III/IV: Donnerstag, 19. Oktober
	 grundlegendes Praxiswissen für die Gründung 

und Führung eines kleinen bzw. mittelständi-
schen Betriebes, Unterstützung bei der Erarbei-
tung eines Unternehmenskonzeptes sowie des 
Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplans.

	 Info/Anmeldung: www.ihk.de/chemnitz/ Ein-
gabe der VA-Nr. 1232213

	 Information: Daniela Vollgold, Tel. 0375 814-
2360

Öffentliche Stadtführungen  
der Kultour Z. im Oktober
Die Tourist Information Zwickau bietet 
zahlreiche öffentliche Stadtführungen zu 
ganz unterschiedlichen Themen an. 
Die Gästeführer zeigen den Zwickauern 
und Besuchern die Innenstadt auf amüsan-
te und interessante Weise. Dabei gibt es 
Informatives zu Historie, Architektur, Kunst 
oder Gewerken der Stadt zu erfahren – ge-
paart mit wissenswerten Anekdoten, die 
garantiert noch niemand kennt. 
  
Alle Führungen beginnen an der Tourist 
Information (Hauptstraße 6) und kön-
nen ohne vorherige Anmeldung besucht 
werden. 
 Schnuppertour durch die Altstadt 
Diese Führung eignet sich für Zwickau-
Einsteiger und Gruppen mit kleinem Zeit-
budget. Sie besuchen mit dem Stadtführer 
die wichtigsten historischen Plätze und 
Baudenkmale in der Zwickauer Altstadt. 
Samstags, 10.30 Uhr: 07.10. | 14.10. | 21.10. | 
28.10.; samstags, 14 Uhr: 07.10. | 14.10. | 
21.10. – Kosten: 7 Euro p.P.
 Gänsehautgeschichten 
Entlang der Zwickauer Sehenswürdigkei-
ten entführt Sie die Stadtführerin in die 
dunkle Geschichte unserer Stadt. 
Freitag, 06.10., 17.30 Uhr  
Kosten: 8 Euro p.P. 
 Stammtischgeschichten  
Auf dieser Tour gibt es Einblicke an den 
damals längsten Tresen, wo die Haute-
volee sich niederließ, bei einem Bierchen 
auf den Friseur gewartet wurde u.v.a.m. 
Der Stadtführer entführt die Gäste in ver-
gangene Zeiten, vorbei an ehemals urigen 
Kneipen und historischen Baudenkmalen 
der Stadt. Passend zu der Führung gibt es 
für die Gäste zwischendurch einen kleinen 
„Pausentrunk“. 

Erleben Sie eine Stadtführung der etwas 
anderen Art – eine Tour durch Zwickaus 
Altstadt, vorbei an früheren Kneipen, 
gepaart mit informativen Anekdoten und 
alten Stammtisch-Geschichten. 
Freitag, 20.10., 17.30 Uhr 
Kosten: 9 Euro p.P. 
 Sagenhaftes Zwickau
Kennen Sie die Schwanensage? Wissen Sie, 
wie die Paradiesbrücke zu ihrem Namen 
kam? Kennen Sie die drei Wahrzeichen der 
Stadt Zwickau? Wie soll eigentlich die Glo-
cke des Doms St. Marien zu ihrem Klang 
gekommen sein? Haben Sie schon davon 
gehört, wie der Riese Einheer unsere Stadt 
beschützte? Nein? Dann ist unsere Stadt-
führung „Sagenhaftes Zwickau“ genau das 
Richtige für Sie! Sie beschäftigt sich mit all 
jenen und zahlreichen weiteren Sagen, die 
sich um die Stadt Zwickau nebst ihrer Se-
henswürdigkeiten ranken. Geführt von der 
Benediktinerin tauchen Sie so in eine Welt 
voller Fantasie und Aberglaube, gepaart 
mit einem Funken Wahrheit, ein. 
Samstag, 28.10., 14.00 Uhr 
Kosten: 8 Euro p.P. 
  Nachtwächterrundgang
Vor fast 140 Jahren haben die Zwickauer 
Nachtwächter ihren letzten Dienst getan. 
Nun soll es erneut erklingen: „Hört, ihr 
Leut‘ und lasst euch sagen ...“ wenn der 
Nachtwächter wieder durch enge Gassen, 
auf Straßen und Plätzen seinen Rundgang 
macht. Wer dabei seinen Geschichten aus 
alter Zeit lauschen, Interessantes über 
diesen verachteten und gefährlichen Beruf 
erfahren oder Sagenhaftes und Gefährli-
ches zu später Stunde erlauschen möchte, 
schließe sich diesem Rundgang an. 
Freitag, 27.10., 20.00 Uhr 
Kosten: 8 Euro p.P.

Jobwechsel zum Jahreswechsel!

Zwickauer Fachkräftebörse am 
27. Dezember im Rathaus 
Firmen können am Mittwoch, dem 27. De-
zember ihre potentiellen neuen Arbeit-
nehmer treffen und kennenlernen. Die 
Zwickauer Fachkräftebörse, die an diesem 
Tag von 9 bis 13 Uhr im Rathaus statt-
findet, bringt regionale Unternehmen mit 
Fach- und Arbeitskräften zusammen. Zum 
Jahreswechsel besuchen viele ehemalige 
Zwickauer ihre alte Heimat. Gerade diese 
Personen können angesprochen werden, 
um sie mit attraktiven Jobs zurückzuge-
winnen.  

Rund 40 Firmen können sich kostenfrei bei 
der Veranstaltung präsentieren. Zusätzlich 
haben sie die Möglichkeit, das Jobpor-

tal der Region Zwickau für zwei Monate 
kostenfrei zu nutzen und sich mit einem 
Ausstellerprofil auf www.zwickau.de/fach
kraefteboerse zu präsentieren. Interessier-
te Unternehmen melden sich bitte bis zum 
20. Oktober beim Büro für Wirtschafts-
förderung (susann.kuehn@zwickau.de). 
Die Veranstaltung wird umfangreich und 
zielgruppengenau beworben. 
Veranstaltet wird die Fachkräftebörse vom 
Büro für Wirtschaftsförderung in Zusam-
menarbeit mit der regionalen Fachkräfte-
allianz. Die Veranstaltung wird mitfinan-
ziert mit Steuermitteln auf Grundlage des 
von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes.
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